
Achte Abtheilung.
Geschichte der Hennebci g Schleusingischc» Land?/

nach Verlöschung

des Hennebergischen Mannsstammes;
im Grundrisse.

Erstes Hauptstück.
Kurze Nachricht von der Erbfolge des Kur - und Fürstlichen Hauses
Sachsen in der Grafschaft Hcnneberq, .und von der im Jahre 166s ge¬

schehenen Hauptvertheilung dieser Lande.
i.

der bisherigen Geschichte des gräflichen Hauses Henneberg,Schleustnger Lt-
nie, sind zwar die merkwürdigsten Begebenheitender regierenden Herrn und

die Verfassung ihrer Lande, so weit meine Nachrichten gereicht haben, vorgetragen
worden, und ich konnte also dieses historische Werk um so vielmehr für geschlossen
halten, da die Aufschrift desselben sich blos auf die Schicksale dieses gräflichen Stam¬
mes einschrenket. Allein, bei den Freunden der vaterlandischen Geschichte würde
ich ohnsehlbar den gerechten Vorwurf einer unvollständigen Arbeit zu erwarten haben,
wenn ich die zum Theil noch nicht hinlänglich bekanntenund wissenswürdigsten Er«
eignisse, welche sich, nach Aussterben der HennebergischenGrafen, mit ihrc.n erle¬
digten Landen zugetragenhaben, und die, aus so mancherlei Verhältnissen, entstande¬
nen Veränderungen derselben ganz mit Stillschweigen übergehen wollte. Es ist
auch nicht zu leugnen, daß über diesem Gegenstand der HennebergischenGeschichte nir¬
gends eine befriedigendeNachricht, im Zusammenhange, anzutreffen sey, und daß selbst
das Wenige, was man in den allgemeinen Erdbeschreibungen davon l«esil, mit so

Ss 2 vielen
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vielen Unrichtigkeiten erzählet worden, a) daß es allerdings der Mühe lohnt, die
Schicksale dieser sande, nach dem Ausgang des Hennedergischcn Stamines, etwas
genauer auseinanderzu sehen. Indessen darf man hier keine umständliche LandeS-
geschichte erwarten, die, ihrem Begriffe nach, alle und jede Begebenheiten,vom
Jahre 158? bis jezo, in sich faßen müsse; Sondern meine Leser belieben die ge¬
genwärtige Arbeit blos als einen Grundriß zu betrachten, in welchem ich mich nur
allein auf die Hauptveranderungen der, heut zu Tage unter dem Namen der Grafschaft
Henneberg,SchleusingischenAntheils, begriffenen Lande einschrenken werde.

Da nicht nur das kur- und fürstliche Haus Sachsen, sondern auch die
Landgrafen von Hessen und das Stift LVürzdurgvon den Hennebergischen Landen
verschiedene Antheile erhalten haben, so will ich im gegenwärtigen und in den fol¬
genden zwei Hauptstücken nur kürzlich bemerken,worauf ein jeder dieser drei An¬
falle gegründet gewesen, und welche Landerstücke diesem oder jenem fürstlichen Thei¬
le, vermöge der vorhandenen Verträge, überlassen worden sind.

2. Eine der wichtigsten Begebenheitenist wohl ohnstreitig die Erbfolge des
kur- und fürstlichenHauses Sachsen in die Hennebergische Lande. Ich brau¬
che hier nicht zu wiederholen, was schon oben (S. 172.) von dem, zwischen den
drei Herzogen zu Sachsen, Ernestinischcr Linie, Johann Friedrichen dem Mittlern,

Johann

-) Einem Kenner der Sächsischen Ge- „berg einverleibt gewesen. Von der S. Ko-
schichte muß es allerdings sehr befremden, „burgischen Linie ist das vorhin genannte
wann er in allen geographischen Schriften, „Land bald abgekommen und vomChurhau-
und besonders in der neuesten Ausgabe der „se Sachsen und den Herzogen zu Sachsen
Büschingischen Erdbeschreibung Th- i >l, B. 2. „ Altcnburg und Weimar gemeinschaftlich
G. 556. von der Erbfolge des Hauses Sach- „besessen worden." - Diese fast durchgan-
sen in der Grafschaft Henneberg folgende gig unrichtige Erzählung hat den Herrn Pro¬
Nachricht liefet: „Als der hcnncbergische fessor Walch zu Schlensingcn veranlasset,
„Stamm Anno 1583. mir Fürst Georg Ei n- meiner 1778 gefchricbenenEinladungsschrift,
„sten ausgegangen, ist die eigentlichegefür- die BüschingischeErdbeschreibung sehr gründ-
„stete Grafschaft oder die alte Herrschaft lich zu berichtigen; Allein bei der Kürze, die
„Henneberg an Sachsen Roburg (?) und die dergleichen Schriften eigen ist, muste der Herr
„Stadt" und Herrfchaft Schmalkalden an Verfasser nur bei einer richtigern Angabe der
„das Haus Hessen gekommen.Die Ocrtcr Sachsischen Erbfolge in Hcnncberg und ci-
„nnd Güther, welche das Hochstift Würz- niger statistischen Nachrichten stehen bleiben,
„bürg erhalten hat, sind demselben schon ohne sich auf eine Berichtigungder übrigen
„vor Abgänge (?) der Fürsten von Henne- Mangel einlassen zu können,
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Johann Wilhelmen und Johann Friedrichen dem Jüngern, an einem- und dem
Gr afen von Henneberg am andern Theil, im Jahre 15 54 errichteten und 1555 vom
Kaiser Karl V. bestätigten Erbvcrbrüderungövertrag, und von der darinne festgesetz¬
ten wechselseitigen Erbfolge erzehlet worden; Nur dieses muß ich hier bemerklich
machen, daß nach dem klaren Inhalt des gedachten Recesses, die Hennebergische
Lande, nach Verlöschung dieses GrasenhauseS, an die Herzoge zu Sachsen Erne-
stinischer Linie oder deren männliche Leibes- und Lehenöerben — daferne aber diese
Linie aussterben würde, alsdenn erst an den Albertinischen Stamm, oder an daö
Kurhaus Sachsen übergehen sollte, ü)

Eine geraume Zeit vor dem kinderlosen Tode Graf Georg ErnstS, waren
in diesem Fürstlichen Hause manche Begebenheitenvorgefallen, wodurch dessen, mit
Ueberncl mung einer grossen Schuldenlast,erworbenen Erbfolgerechteeine sehr ver¬
änderte Gestalt bekommen hatten. Einer von den dermalen kontrahirendendrei
fürstlichen Brüdern, Johann Friedrich derjüngere, war schon im Jahre 1 565 ohnver-

Ssz mählt

s) Zu einer genauen Kenntniß dieser Be- eigcnnützigkeit, so einleuchtend auch das

gcbenheir, besonders in Absicht auf die von Gegentheil aus den: Zusammenhang der Um-

Kursachscn geschehenen Theilnehmung an stände jund aus den, jener Abhandlung bei-
Henncbcrg, ist zwar eine, in dem i2ten gefügten, Urkunden jedem unbefangenen Le-

Thcil der Samml. zur S- Gesch. eingcdrnck- ser in die Augen springen muß; So bald

te Abhandlung vorzüglich zu empfehlen, hingegen der Verfasser, eine an sich ganz

»nid es dürfte daher manchcmmciner Leser unverfängliche Handlung des Herzog Johann

sehr überflüssig scheinen, über diese Gegen- Wilhelms und seines Sohnes, Fried. Wil-

stand hier umständlich zu reden. Helms I. in Ansehung ihrer Rechte auf die

Allein jener Aufsatz ist aus derFedcr eines ganze Grafschaft Henneberg vortrager; als-

Manncs geflossen, dem es mehr darum zu dann ergießet sich seine Leidenschaft, durch

thun war, den wahren Verlauf der Sache, manche lieblose Urtheile, im vollen Maase,

durch Cinschicbuug eigener Muthmaßungen über den Charakter dieser würdigen Fürsten,

und willkührlicher Urtheile, in einem ganz Es schien mir daher keine ganz übcrflüßi-
frcmdcn Gewände einzukleiden, als die Pflich- ge Arbeit zu seyn, von der eigentlichen Be¬

ten eines unparthciischen Geschichtschreibers schaffcnheit der, von Kurfürst Augusten er-

zu erfüllen. langten, Miterbfolge in Henneberg, aus ei-

Dic schlüpfrigen Wege, die der Kurfürst nem actcnmäsigcnAuffatz des Hofrath Pfaus

August, als Vormund der Weimarischci» ners, gegenwärtig nur einige wenige Nach-

Arinzen, bei seinem Erwerb d.v tzcnneber- richten mitzutheilen Eine genauere und mit

Zischen Lande, eingeschlagen, erkläret man Urkunden belegte Geschichte dieser Erbfolge

in dieser Abhandlung für Großmuth und Un- bleibet der Zukunft vorbehalten.
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mahlt aus der Welt gegangen und hatte seine auf Henneberg habende Suceeßions-
rechte auf seine noch lebende Brüder, Johann Friedrich den Mittlern und Johann
Wilhelm vererbet. Ersterer hatte sich aber in die bekannten Grumbachischen Hän¬
del mit einstechten lassen, und verfiel deswegen nicht nur in die Reichöacht, sondern
wurde auch aller seiner Lande und Rechte, mithin auch der Anwartschaftauf Hen¬
neberg, für verlustig erkläret, r)

Da dieser unglücklicheFürst solchergestalt vor bürgerlich todt zu achten war,
und sein Bruder, Herzog Johann Wilhelm zu Sachsen Weimar, in Ansehung des
Hennebergischen Anfalls, in der eventuellen Mirbelehnschaft stand; So war wohl
nichts natürlicher, als daß die verlohrnen Rechte des geächteten Johann Friede¬
richs auf seinem gedachten Bruder übergehen musten. Kaiser Maximilian II. fühlte
die Stärke dieses Grundes von selbst, und bestätigte dem Herzog am Zten July
15 72. die alleinlrze Erb- und Lehnsfolge in die Grafschaft Henneberg, A) mit wel¬
cher er ihm bald nachher (am ^rden Febr. 157z.) auf dem Fall, wenn dieses
gräfliche Haus ausstcrben würde, die förmliche Belehnung ertheilte, e)

z. Allein der frühzeitige Tod Herzog Johann Wilhelms (f. den sten März
157?) und die Minderjährigkeitseiner hinterlassenenPrinzen eröfnetendemKursürss
August zu Sachsen eine erwünschte Gelegenheit, .diese so fest gegründetenErbfolge-
rechte, obgleich nicht ganz, doch wenigstens zum Theil, zu vernichten,und dasje¬
nige mit leichterer Mühe auszuführen, was ihm und seinem Bruder Moriz, bei den
vormaligen,im Jahre 1550, mit den Grafen von Hennebcrg, wegen einer Anwart¬
schaft auf ihre Lande, gepflogenen Unterhandlungennicht hatte gelingen wollen.
(S. .169.) Kaum war die Nachricht von dem Tode des Herzog Johann Wilhelms
erschollen; als der Kurfürst sich ohnverzüglich der Vormundschaft über dessen min¬
derjährige Prinzen anmaßte, und obgleich der Herzog in seinem Testamente,aus
triftigen Ursachen, den Pfalzgraf Ludwig am Rhein und Herzog Albrechtcn von
Meklenburg zu Vormündern ernennet hatte; /) So glaubte August dennoch in der

Sächst-

O-'k-I. in Lünigs R. Arch. ?. Sx.z jvou ftlds Beitr. zum Staatsrecht von Sachsen
Sachsen cnnr. I. l>>6 ,z. Th. II. S. Z. f. allwv von den Vormund-

Ebendas. p. 27 r. schaftsstrcirigkeiten,nach dem Ableben Her-
,) Ebendas. ?. zbz. zog Johann Wilhelms, merkwürdigeNach-
/) Ebendas. p, 9z. Man sehe auch Hell- richte» anzutreffenfind.
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Sächsischen Hausverfassung den stärksten Grund zu stnden, jene Disposition für un¬
gültig zu erklären und die vormundschaftlicheRegierung zu behaupten. In dieser
Absicht schickte er GrafBurkharden von Barby, und den iDockor, Lorenz Linde-
mann, nach Wainiar, um wegen der Landesverwaltung die nöthige Maaßregeln
zu treffen und zugleich alle und jede Dorumenre in ein richtiges Verzeichniß zu brin¬
gen. Insonderheit ließ der Kurfürst die verwittweteHerzogin sehr angelegentlich
ersuchen, ihm die Originalia der kaiserlichen Expectanz und Lehnbriefe auszuhän¬
digen, unter dem viel versprechendenVerwände, die, seiner vormundschaftlichen
Pflege empfohlenen, jungen Prinzen, beiden, von ihrem Vater erlangten, Ge¬
rechtsamen ausö kräftigste zu schützen.

Diese, an sich rühmliche, Sorgfalt, war aber bei weitem nicht die wahre Ur¬
sache, welche dem Kurfürsten den Besitz so wichtiger Hausurkunden nothwendig
machte; wenigstens bestätiget die Folge der Begebenheiten,daß er davon einen,
seiner Zusage ganz entgegengesetztenGebrauch gemacht, und schon damalen die Ab¬
sicht gehabt habe, die, seinen unmündigenVettern und Pflegbesohlnen«kleine zu¬
ständige, Anwartschaft auf die , dem Anfall so nahe, Grafschaft Henneberg zu ent¬
ziehen und sich einen Theil derselben zu erwerben.

August war ein persönlicher und vertrauterFreund Kaiser Maximilians II.
von dessen ihm überaus günstigen Gesinnungen er alles, was er nur wünschte, zu
erlangen hoste; und es mag ihm wohl wenig Mühe gekostet haben, seinen, mit über¬
aus vieler Klugheit angelegten, Plan auszuführen. Da Maximiliandem verstor¬
benen Herzog, Johann Wilhelm, angeführter Maßen, nicht nur die Anwartschaft
Andern auch die eventuelle Beleihung auf die ganze GrasschaftHenneberg ertheilet
hatte; So stand es freilich nicht mehr in seiner Macht, über diese Lande, zum Nach¬
theil ihrer künftigen, für rechtmassiganerkannten, Besitzer, zu disponiren: Indes¬
sen hatte Kurfürst August diese wichtige und vorher gesehene Schwierigkeitschon da¬
durch aus dem Wege zu räumen gewust, daß er die Originalia jener kaiserlichen Ur¬
kunden in seine Gewahrssam gebracht hatte; und da solchergestalt die unmündige
Söhne des gedachten Herzogs keinen weitern Beweis von ihrem Hennebcrgischen
Erbfolgerechte in Hände» hatten; So fände es dergutwillige Kaiser nicht mehr bedenk¬
lich, dem Kurfürst August unterm 2Sten September ebenfalls einen Expectanzbrief
zu ertheilen, welcher dem Inhalt, nach, der kurzzuvorsam gten Iuly 1572 und den
sz ten Febr. 157z) dein Herzog Johann Wilhelm gegebenen Anwartschaft und Be¬
lebung ganz entgegen war.

4. In
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4. In dieser merkwürdigen Urkunde wurde nun die dem Hause Weimar al--

leine zustandige Erbfolge in Henneberg dahin abgeändert, daß den unmündigen

Prinzen, Friedrich Wilhelmen und Iohannsen dereinsten nur flehen Owölfrh.lle,

dem Kurfürst August hingegen fünf. wölfrhelle zufallen sollten, und zwar mit der

fernern Bestimmung, daß im Grunde jeder Theil zwar die H lfte an besagter Graf¬

schaft bekommen, dem Kurfürst August aber vorbehalten seyn sollte, den ihm erman¬

gelnden zwölften Theil von dem Wennauscben Hanse, entweder M-t baarem Gelde,

oder durch Einräumung anderer gewisser Einkünfte, zur völligen Erlangung seiner

Hälfte, an sich zu bringen. Z)

Bei der gegenwärtigen, auf urkundlichen Beweisen gegründeten', Erzählung,

wird einem jeden meiner Leser ganz uncrklärbar bleiben, umer welchen Umstanden

Kaiser Maximilian II. als Obervormund, habe für gut befinden können, die vorma¬

len, dem Haufe Weimar ertheilte, ^Hennebcrgische Anwartschaft, ohne daß selbige

zuvor, mittelst eines aus hinlänglichen Gründen abgefaßten Kassationsdekrets

wieder aufgehoben worden, indirekte zu vernichten, /z Thnle von besagter Graf¬

schaft den unmündigen Prinzen zu entziehen und selbige ihrem Vormund, Kurfürst

August, zuzuwenden. Zur Ursache dieses Verfahrens stellen zwar die Sächsischen

GeschichtSschreiber, wiewohl aus eigener Erfindung, eine beträchtliche Forderung ins

Mittel, welche dem Kurfüi sten, wegen der Gothaischen Exekution, vermöge des

W udaer Abschiedes vom Jahre i;?r, mit «04594 Gülden zu vergüten übrig ge¬

blieben wären, und ihm davor die Mitanmartschaft auf Henneberg ertheilet worden

sey: allein in der deshalb ausgefertigten Urkunde geschiehet hiervon nicht die mindeste

Erwähnung, sondern Maximilian bediente sich darinne der ollgemeinen Klausel: „eaß

„diese Begnadigung dem Kurfürst August, auf dessen unrerthäniges Anregen

„und «Suchen, ertheilet worden." —- So sehr auch dieser Ausdruck der Wahrheit ge¬

mäß seyn mochte; so wünschte dennoch der Kurfürst, daß selbiger, in Hinsicht der

zwischen ihm und seinen Pfiegbefohlenen vorhandenen vormundschaftlichen Verhält¬

nissen, weggetilget, unv davor ein anderer Beweggrund substituiret werden möchte.

Er besprach sich deswegen, im Jahre 1575, persönlich mit dem Kaiser, welcher da-

maien, und zwar im Monat April, bei Augusten leinen Besuch ablegte und ihm die

Versicherung gab, daß dieser Ausdruck zaus dem, kzur Beieihung der unmündigen

Prinzen

z) S- die Urk. in Lünig am a. O..S.Z70.
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Prinzen, im Monar Julio 1575 angesehen Termin abgeändert werden sollte. Zu

dem Ende ertheilte der Kurfürst seinen, zuriehnsempfängnisi abgeschickten, Gesandten

Wölfen von Schönberg, Dämmn von Sebotendorf nnd I). Eulenbecken, den aus¬

drücklichen Befehl: „daß sie die vom Kaiser ihm zugesicherte Abänderung des

„ErpektanzbriefeS dergestalt bewürben sollten, als ob die Anwartschaft auf Henne-

„berg von Jhro Majestät, als dem Obervormund, aus eigener Verrcgmß ge¬

schehen wäre, dainit er (Kurfürst August) als der Vormund, diese Acguisition desto

„besser verantworten könne." ä)

5. Dies war nun eigentlich der Zeitpunkt, in welchem das ganze, zum Nach¬

theil der jungen Prinzen, angelegte Geschäfte, zur völligen Ausführung gediehe.

Nach dem Zeugnisse des Hosrath Pfanners i) wurden nehmlich imMonatJulio 1575

in der kaiserlichen Kanzlei zwei gleichlautende Anwartschaftsbriefe ausgefertiget, wo¬

von der eine, über ^ Theile, auf dem schon langst verstorbenen Herzog, Johann Wil¬

helm, der andere aber über, Theile an der Grafschaft Henneberg, auf Kurfürst

Augusten gerichtet wurde. Hierbei brauchte man zwar die Vorsicht, das Da¬

tum in beiden Urkunden auf den 9ten July 1572 zu stellen, ä) um dadurch dem

Publikum

5) S. die Urk. in den Samml. zur S. Ge¬
schichte, TH-12. S. 45.O Der in der Geschichte und im Etaars-
rechte des Hauses Sachsen rühmlichst be¬
kannte Hofrath, Tobias Pfanner, hat über
die Shell,,el);iulngdes Rurhauses Sach¬
sen an der Grafschaft Henneberg, einen
weirläustigenAufsatz im Manuscript Hinter¬
tassen, dessen ich mich, bei der gegenwärti¬
gen Arbeit, mit desto grossem: Vertrauen be¬
dienet habe, weil die dannne mitgetheilten
Nachrichten aufAkten und Urkunden beruhen,
und folglich alle Glaubwürdigkeitverdienen.
Dieser Gelehrte war vcn lzden März ibgl
zu Augspurg geboren, kam frühzeitig in S.
Gothaische Dienste, und wurde (idgtch fürst¬
licher Rath des gesummten Emesimischcn
Hauses, weswegen er sich eine Zeitlang in
Weimar aufhalten mußte, und daselbst die

Zwkpltt Theil.

beste Gelegenheit hatte, auS dem dortigen Ar¬
chiv von der Beschaffenheit der Kni sächsischen
Erbfolge in Hennebcrg gründliche Nachricht
zu erlangen. Außerdem hat man von diesem
Pfanner noch viele handschriftliche AMatze,
welche für die Kenntniß des S. EtaatsrechrS
ungemcin wichtig sind. Er starb den azsien
Novcmb. 171b zu Gorha, im 75sicn Jahre
seines Alters.

5) Die Glaubwürdigkeitdieses llmstandcS
erhalt, neben dem Pfanne, ischcn Zeugnisse,
auch dadurch einen grossen Zuwachs, daß die
Kurbrandenburg.Rathe sow.ohl, als die Kur¬
sachs. Landstände, auf dem im Jahre izyz
zu Torgau gehaltene Konferenz, die vom
Hcrzog-FtiedcrichWilhelm zu Weimar auf
die ganze GrafschaftHcniicberg gemachten
Ansprüche,aus dem Grunde zu entkräften
suchten, weil Vte ^zpektanzbtiefe dem

Tt
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Publikum vorzuspiegeln, als eb Herzog Johann Wilhelm gleich anfangs nur auf

Theile, Kurfürst August hingegen auf /z Theile die Eppektanz erlanget hät¬
ten. Man mochte aber vielleicht nicht überleget haben, daß August, bei Abholung
der ächten und unverfälschten Urkunden zu Weimar, (S. 327.) vidimirte Abschriften
davon zurückgelassen hatte,, aus welchen man die gegenwärtig geschehene Verstümme¬
lung sehr leicht entdecken konnte. Indessen waren die, erzählter Maasen, veränderten Ur¬
kunden,nunmehro dasMuster,nach welchen, bei der neucnBeleihung zu Prag (am 11 tcn
July 1575) dcrlehnbrieffürdie unmündigen Prinzen zuWcimar, mithin ebenfalls ^
Theile ausgefertiget wurde, s) und Kurfürst August trieb die Verstellungskunst so weit,
daß er keinen Anstand nahm,den vormundschaftlichenRäthen zu Weimar von den neuern
und ältern, oder vielmehr zurück datirten lohen- und Expektanzbriefcn beglaubte Ab¬
schriften zu übersenden und seine vonmmdschaftlicheVorsorge, für das Interesse seiner
Pupillen, treflich herauszustreichen.

6. Endlich trat nun auch, mit dem Tode Graf Georg Ernsts von Henneberg, am
2?stessDecember158?, der merkwürdige Zeitpunkt ein, wo Kurfürst August nochdaS
Vergnügenerlebte, die Früchte seiner ausgebrachten Mitanwartschaft einzucrnvten.
Obgleich Herzog Johann Wilhelms ältester Prinz, Friedrich Wilhelm, bereits im
Jahre l 582 die Majorennität erlangt hatte und folglich die Kuratel des Kurfürsten
von selbst erloschen war; so schien es ihm dennoch, zur Vollendung seines Plans,
sehr nothwendig zu seyn, das vormundschaftlicheNuder über das Weimarische HauS
noch eine Zeitlang in Händen zu behalten, und die erledigte Grafschaft Hennebsrg
theils für sich selbst, theils in tragender Vormundschaftder Weimarischen Prinzen,
im Besitz zu nehmen. Seine zu diesem Endzweck dahin abgeordneten Kommissa¬
rien waren: Erich Volkmar von Berlepsch,Abraham Bock und Kaspar von Kotz¬
leben ; Weimarischer Seits erschienen bei jener Besitzergreifung die vormundschaft¬
lichen Räthe: Lucas Tangel und Dieterich Vitzthum. SämmtlicheDeputirtennah¬
men am 14dm Januar 1584 zuförderst in Meiningen die Huldigungein, und be-

voll-

Rurfürst August und Herzog Johann sonst würden sie mit einem Argument, was
Ilvilhelm auf einem Tag gegeben Ivor« damalen soviel Widriges gegen das Kurhaus
den. S. die Torgauischc Landtagsverhand-Sachsen in sich schloß, gewiß nicht zum Vor-
lung in den Samml. zur S. Gesch. Th. 12. schein gekommen seyn.
S154. L.I. Dem Ansehen nach war den
Brandenburg. Abgeordneten, die eigentliche /) Die Urkunde stehet in den Sammlungen
Beschaffenheit der Sache ganz unbekannt, zur S, Gesch. i. c. x. 14s.
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dollmächtigten den Hennebergischen Stadthalter, Marschallen von Ostheim, wie
auch die beiden Kanzlar, Kasparn von Hanstein und Michael Straußen , in den
übrigen HennebergischenAemtern ein Gleiches zu bewerkstelligen. ,»)

Die Weimarischen Rathe beobachteten bei allen diesen Handlungen eine sehr
auffallende Gleichgültigkeit,und man dürfte hieraus wohl nicht ohne Grund vermu¬
then können, daß sie ganz nach den Absichten des Kurfürsten gestimmt gewesen seyn
mögen. Die hinterlassene Witwe des Herzogs Johann Wilhelms hatte zwar Muth,
aber nicht Kräfte genug, die Gerechtsame ihrer Söhne aufrecht zu erhalten. Dem
Anscheine nach hatte man ihr sogar die Theilnehmungdes Kurhauses Sachsen an
Henneberg sehr sorgfaltig verheimlichet, und nur vom Weiten mochte sie davon Wind
erhalten haben, indem sie zu jener Zeit dem Kurfürsten durch seine Rathe, v. Hart¬
mann Pistorn und I). David Pfeifern, ersuchen ließ: „er möchte ihre Söhne bei
„der ihnen , vermöge kaiserlicher Belehnung, alleine zugefallenen Grasschaft Henne-
„berg vaterlich schützen, und zugleich bestimmen, wieviel den jungen Vettern zu
„Koburg, Johann Kasimiren und Johann Ernsten, davon gebührte; und obgleich
„siesdie fürstliche Witwe) äußerlich vernommen, daß dcrRurfürst auch etwas
„von der Grafschaft haben wollte; So könnte sie doch dieser Gage kei¬
nen Glauben beimessen, weil ihre Söhne ohnehin geringe Einkünfte hätten,
„und sie zum Kurfürstendas Vertrauen habe, er werde ihnen diese Herrschaft vä¬
terlich gönnem"

Augusts Antwort auf diese mütterliche Empfehlung war ziemlich unbestimmt
und zweideutig. Er ließ ihr nemlicl), durch seine gedachten Räthe, die Versicherung
geben: „Er wolle seine junge Vettern bei ihres Vaters ausgebrachten kaiserlichen
„Lehen- und BegnadigungSbriefen(nehmlich bei den inzwischen veränderten Exem¬
plaren) beschützen; da er aber solche dermalen nicht bei der Hand habe, so wolle er
„sich zuförderst von deren Inhalt (gleichsam, als ob ihm selbiger ganz unbekannt sey)
„naher unterrichten und sich dem gemäß erzeigen." Wenn man diese Antwort mit
den vorhergegangenen Thatsachen vergleichet; so braucht man wohl sehr wenig Scharf¬
sinn zu haben, um in den Herzen des Kurfürsten überall Verstellung und Entfer¬
nung von Aufrichtigkeil zu entdecken.

Tt» 7.Jn-

«H vixl. Schleusingen, deu l-ften Jan. 1584.
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7. Inzwischen vermehrte sich dennoch die Unruhe des Kurfürsten über die schlü»

pferige Arr seiner Acquisition, und er fand nunmehro für rathsam, sich des Besitze«
der, durch kaiserliche Anwartschaft, erlangten ^ Theile an den Henncbergischen
Landen, durch eine förmliche Theilung, zu versichern. Er übersendete daher 15 8 5 dem,
schon längst volljährig gewordenen,Herzog Friedrich Wilhelm eine Abschrift von dem
ihme (dem Kurfürsten) ertheilten Expektanzbrief,und ließ bei demselben, durch den
Kursächsischen Rath, O. Eulenbecken, auf eine Theilung der Grafschaft Henneberg an»
tragen. Dem jungen Herzog mußte ein solcher Antrag um so unerwarteter vorkom»
men, weil er aus den, von Kurfürst Augusten zurückgelassenen,Abschriften von den,
dem Herzog Johann Wilhelm ertheilten, kaiserlichen Eppektanz- und Lehenbriefen, so»
gleich erkannte, daßs solche nicht auf Theile, sondern auf die ganze Grafschaft
Henneberg gerichtet waren; mithin mochte es ihm sehr räthselhaft seyn, wie, und
auf was Art es seinem Herrn Vormund habe gelingen können, zur Verkürzung sei»
ner Pupillen, sich /z Theile von dieser Grafschaft zu erwerben.

In dieser Ungewißheitbat Herzog Friedrich Wilhelm den Kurfürst um einige
Bedenkzeit, und eröfnete sein Anliegen Landgraf Ludewigen zu Hessen und Herzog
Christophen zu Würtenberg, mit dem Ersuchen, ihm hierinne mit ihrem freundschaft¬
lichen Rath zu unterstützen.Ersterer riech dem Herzog, sich den Kurfürsten nicht
zum Feind zu machen; im übrigen suchte er sein Urtheil, unter der Entschuldigung, von
sich abzulehnen, daß es ihm bedenklich falle, einem Erbverbrüdertenwider dem an¬
dern beiräthig zu seyn. Der Herzog von Würtenberg hingegen ließ sich etwas ge»
nauer ins Detail ein, und legte die Sache seinen Räthen zu Abfassung eines rechtli»
chen Bedenken vor, in welchem hauptsachlichdie Frage: „ob der Kaiser die Macht
„gehabt habe, von demjenigen,womit er den Herzog, Johann Wilhelm, begnadiget
„habe, etwas abzuziehen und einem andern zuzuwenden?" zur Beantwortung auft>
gestellet wurde. Die Meinung der Herrn Räthe fiel eben nicht zum Vortheil des
Herzogs aus, indem sie der Macht des Kaisers einen ungemein grossen Umfang bei»
legten, und in derselben den alleinigen Grund zu finden glaubten, vermöge dessen es
dem Monarchen freigestanden habe, dem Kurfürsten die, in Frage befangene, An»
wartschaft zu ertheilen. Doch fügten sie noch diese Erklärung mit bei, daß gedachte
Expektanz sich nur blos auf die Reichslehne erstrecke; dahingen andere Hennebergische
Lehnstücke sowohl, als die Allodialgüter, dem Hause Weimar alleine zuständig wä¬
ren, nächstdem auch Kursachsen verbundensey, die auf der Grafschaft Henneberg

h-f-
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haftende Schulden, dle sich damalen auf 600000 st. beliefen, verhältnißmäsigz«
übernehmen.

Bei diesen Umstanden, und da der junge Herzog von der eigentlichen Beschaf¬
fenheit der Kursachsischen Anwartschaft auf Henncberg noch gar nicht unterrichtet
war, muste sich endlich derselbe dem Willen des Kurfürsten unterwerfen und die ihm
vorgeschlageneLandeSthcilung eingehen. August erkannte nun wohl von selbst, daß
er, als Mitintcressent, bei dieser wichtigen Handlung die Stelle eines Vormundes,
über den noch minderjährigen Herzog Johann zu Weimar, nicht mehr bekleiden konn¬
te : damit also dem Theilungsgeschäste an der erforderlichen Legalität nichts abgehen
mögte, wurden Kurfürst Friedrich zu Brandenburg und Herzog Wolfgang zu Braun-
schweig vom Kaiser Rudolph (1585) dem jungen Prinzen, in Ansehung der von Kurfürst
Augusten verlangten Theilung der HennebergifchenLande, zu Vormündernbestätiget,
und sodann von sämmtlichen hohen Interessenten die Stadt Meiningen, zu den deshalbi-
gen KonferenzialhandlunZtn, ausersehen. Die hierzu ernannten Kommißanenfanden sich
am 1 ten November 1585 daselbst ein, und in einem kurzen Zeitraum von 10
Tagen hatten sie schon von den Bestandtheilen der Grafschaft Henneberg und
ihren Einkünften die nöthige Erkundigung eingezogenund zugleich einen
Plan entworfen, nach welchem diese Lande unter den zween Kur- und Fürstlichen
Hausern Sachsen, bis auf Ratifikation der hohen Interessenten, getheilet wer¬
den sollten.

Vermöge dieser provisorischen Abrede theilte man die Grafschaft Henneberg-
Schleusingen in zween gleiche Portionen, als in die Schleusingischeund Mei,
ningische. Zu der Erstem wurden folgende Städte und Aemter geschlagen; als:
Schleusingen mit den zwei Klöstern Veßra und Trostadt, Jllmenau, Themar,
Suhla, Hallenberg,die Kellerei Beh ungen, und die halbe Cent Benehausen:
Die N?einingische Portion hingegen solle- di- Seäde- unk Aemter Meiningen,
Maßfeld, Kühndorf, nebst dem Kloster Rora, Wafunqest, Sand, Kaltennord-
heim und die Vogtei Frauenbreitungen samt dem Schlosse Frankenberg, in sich fassen.
Welcher von den beiden Kur- und Fürstlichen Theilhaberndiese oder jene LandeSpor«
tion bekommen sollte, blieb damalen noch unerörkert. »)

Der Maßstab, den man bei dieser Theilung zum Grunde legte, war der,'vom
Kurfürst August, am Lzten September157z,auf /- TheileauSaewürkteErpektanz-

Tt3 brich
?) vixl. Mz>r. H z Meiningen den ivden November 1585.
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^rief, nach welchen er zwar die Hälfte von der Grafschaft bekommen, dagegen

aber verbunden seyn sollte, einen Zwölftheil dem Hause Weimar mit Gelde oder

mit Land und Leuten zu vergüten. Von der Erfüllung dieser Obliegenheit beobach¬

teten aber dieKursächsischenAbgeordnete» bei jenem Theilungsgeschäfte ein tiefes Still¬

schweigen und zuerst am Schluß der Verhandlung geschahe, von Seiren des Herzog

Friedrich Wilhelms, nicht nur deshalb die nöthige Erinnerung; sondern er verlangte auch,

und zwar mir vollem Beifall der Rechte, daßKurinrst August die, am der Grafschaft

ruhenden i zc>47osl. ü Gr. Schulden, welche S. Weimar, vermöge derErbverbrüdc-

rung vom Jahre 1554.zu bezahlen habe, verhältnismäßig übernehmen, und von

Zeit der erlangten Anwartschaft, nemlich von azten September 157z an, zu ^

Theilen verzinsten möchte. Allein die Kurfürstlichen Kommisiarien liefen sich auf diese

eben so gerechte als billige, Forderungen nicht ein, sondern stellten selbige, dem Er¬

messen des Kurfürsten anheim»

8. Während daß man noch an einer nähern Bestimmung dieser Theilnehmung

arbeitete, starb Kurfürst August (am zten Januar 1586) und nahm seine bisheri¬

gen Entwürfe mit sich ins Grab. Sein Sohn und Nachfolger, Christian l. kam

indessen auf dem klugen Einfall, seinen Antheil an Henneberg dem Hause Weimar,

V gegen einem ^heildes, ihm so nahe gelegenen, Fürstenthums Altenburg zu vertau¬

schen, und trat deswegen mit dem jungen Herzog Friedrich Wilhelm in Unterhand¬

lung. Allein die Aitenburgischen Rathe und Landstäude widerrierhen dem Herzog die-

- seu Umtausch und brachten dagegen anoere Weimarische Aemter in Vorschlag, wel¬

che man dem Kurhause, vor dessen Antheil an Henneberg, abtreten könnte. 0)

Mittlerweile starb aber auch Kurfürst Christian I. am asten September

1591, und nun ösneten sich manche Aussichten, die dem Fürstlichen Hause Wei¬

mar, in Absicht auf dem Besitz der ganzen Grafschaft Henneberg, ziemlich günstig zu

seyn schienen. Der verstorbene Kurfürst hinterstes drei unmündige Prinzen, über

weiche Herzog Friedrich Wilhelm, neben Kurfürst Johann Georgen von Bran¬

denburg, die Vormundschaft führte, und als nunmehriger Kuradministrator die beste

Gelegenheit hatte, von dem unregelmäßigen Verfahren Kurfürst Augusts, in An¬

sehung dessen erlangten Mitbesitzes der Hennebergischen Lande, die gründlichste Wis¬

senschaft zu erlangen. ' ^
B-i

») Dieß erzehlct der Hosrath Pfanncr in feinem handschriftlichen Aussatz, von den Gerecht¬

samen der Sächsischen Landstände,
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Bei Jnventirung des gsheimden Kabinetszu Dreßden, fanden sich nehmlich

die vom Kaiser Maximilian II. dem verstorbenenHerzog, Johann Wilhelm zu Sach¬
sen Weimar, über die ganze Grafschaft Henneberg,ertheilten Expektanz-und Le¬
henbriefe vom yten July 1572 undvom?6ten Februar 157z, welche August, als
er nach des Herzogs Tode, die vormundschastlicheRegierung zu Weimar führte, aus
dem dasigen Archiv zu sich genommen hatte.. (S. z 27.) Beide Urkunden waren
aber in einem Zustande, aus welchem man ihre absichtlicheVernichtung handgreif¬
lich vermuthen konnte; indem nicht nur das kaiserliche Siegel sammt der seidenen
Schnur abgelüßet, sondern auch das Pergament zweimal durchschnitten war. Bei
diesen verstümmelten Urkunden lag nun auch der vom Kurfürst August auUewürkte
Expektanzbriefvon2zten Septembr. 157z, und bei genauer Erwegung dieser und
anderer Umstände, konnte nunmehro dem Herzog, Friedrich Wilhelm, dasjenige nicht
langer verborgen bleiben , was man, wahrend seiner Minderjährigkeit,milder Henne¬
bergischen Anwartschaft, zu seinem Nachtheil, vorgenommen hatte»

Jetzt glaubte nun der Herzog den besten Beweiß in Handen zu haben mit sei¬
nen Ansprüchen auf die Grafschaft Henneberg öffentlich hervorzutreten.Nach vor¬
gängiger Kommunikation mit dem Kurfürst Johann Georg zu Brandenburg, als
Mitvorwund über Kurfürst Christians hinterlassenen Söhne, wurden die Kursachsi-
schen Landständeam zten September 159z, nach Torgau berufen und ihnen diegan-
ze Beschaffenheit der Sache sehr umständlich vorgetragen, Die Hauptargumente,
welche der damalige Kanzlar, Andreas Gcrstenberger, der Versammlung vor Augen
legte, waren kürzlich diese: „Daß zwischen den Herzogen zu Sachsen Ernestini.
„scher Linie, im Jahre 1554, mit den Grafen von Henneberg einen Erbfolge-
Vertrag errichtet und vom Kaiser bestätiget worden. — In der Gochaischen Be¬
lagerung aber Habs Kaiser Maximilian die Grafschaft Henneberg dem Herzog Jo¬
hann Wilhelm, wegen dessen aufgewendeten Kriegskosten alleine verliehen und "die
„Söhne des geachteten Herzog Johann Friedrichs davon ausgeschlossen. — AIs
„aber Johann Wilhelm gestochen, habe Kurfürst August zu Sachsen sich der Admi¬
nistration seiner hinterlassenen Lande unterfangen und alle Privileg»'« und Urkunden

seine Gewalt genommen.— Man habe immittelst dem Herzog Friedrich Wil¬
helm und seinem Bruder, Johannes, nur ^ Theile an der Grasschaft verrechnet,
„da doch ihr Vater izooon st. jandeöschuldendaraufbezahlet,auch, seit Graf Georg
„ErnstS Tode, beinahe 6 Tonnen Goldes in die Grafschaft verwendet habe, mithin
„selbige mit ihrem eigenen Gelde erkaufet worden sey. —> Nach Kurfürst Chri-

stians,.
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„stians l. Absterben habe man, bei Inventirung dessen Nachlasses, die Succeßionsprl-
„vilegia und Urkunden, wie solche dem Herzog Johann Wilhelm zu Weimar vom
„Kaiser, ausschliesungSweise, ertheilet gewesen, ganzlich kaßirer und Siegellos gefun¬
den, woraus Herzog Friedrich Wilhelm ersehen , daß ihm und seinem Bruder, Jo¬
dannes , die Grafschaft Henneberg allein zuständig sey, dahero er jezo, mit Bei-
„fall der Rechte, verlangen könne, daß ihnen selbige, mir Wiedererstattung der von
„Kursachsen daraus gezogenen Nutzung, eingeräumet würde. ? Im widrigen Fall mü¬
den sie sich durchs Recht scheiden und die Stiche auf dem Ausspvuch der erbverbrü¬
derten Hausier, Heßen und Brandenburg, oder wohl gar des römischen Kaisers, an¬
kommen lassen."

Ueber diese, auf Urkunden gegründete, Proposition scheinen die Kursächsischen
tandstände sowohl als die Kurbrandenburgischen Abgeordneten ziemlich verlegen ge¬
wesen zu seyn; Denn ihre Widerlegung enthält manche angenommene Grundsatze,
von welchen sie sich, im Stande Rechtens, wenig Vortheil zu versprechen halten. Al¬
les, was sie den Ansprüchen des Herzogs entgegen zusetzen vermeinten, bestand dar-
inne: daß den Söhnen des unglücklichen Herzogs Johann Friedrich die Mitanwarrschaft
auf Henneberg entzogen, — daß Kurfürst August von Graf Georg Ernst von Hen¬
neberg, für einen künstigen Mitcrben seiner Lande, anerkannt und vom Erstem
bereits »585 eine Theilung der Grafschaft projectirtworden, (S. zzz.) — daß der
Kaiser Macht gehabt habe, diese Grafschaft, nach seinem Gefallen, zu verschenken
daß Kurfürst August sowohl, als Herzog Johann Wilhelm, dieAnwarrschaft auf einem
Tag z) erhalten und Kursachsen solchergestalt den Mitbesitz dieser Lande erlanget habe.

Wahr-

ph Von diesem angeführten Grunde lic- einer Summe von izoooo fl. erworben,
fern zwar die Beilagen vom Jahre 1583. noch einer andern Person glcichmäsige Erb¬
ium. ccxcv. und ecxcvil. S. 49z. und rechte einzuräumen,
zog. worinne Graf Georg Ernst, wegen 7) Der Verfasser der S. ^Erbfolgrgesch.
der künftigen Erbfolge, unter Veitritt des in Hcnneb. konnte den Schlüssel zur Auflö-
Kurhansts Sachsen mit Würzburg und Hes- sung dieses Arguments nicht finden, nnd half
sei, zwei Pralimiarvergleiche adschlieset, ei- sich daher in einer Note S> 61. in denSamml.
neu scheinbaren Beweis: Allein es wird des- zur S. Gesch. Th. Xll, mit der Vermuthung,
wegen wohl Niemand behaupten mögen, daß der Concipient des Torganer Landlag-
daß der Graf die Macht gehabt habe, zum Protokolls die verschiedenen Zeiten der Ans-
Nachchcil stiycs vcrtragsmäsigcn Erbfol- sicllnng der kaiserlichen Crpektanzbriefe vcr-
aers, der sich die künftige Succeßion mit höret habe» möge. Wen» man sich aber

erin-
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Wahrscheinlich fühlte man die Schwäche dieser Gründe von selbst; denn die sand¬

stände setzten in die rechtliche Ausführung derselben so wenig Zutrauen, daß sie vielmehr
für rathsam fanden, den Herzog Friedrich Wilhelm sehr angelegentlichzu ersuchen,
nicht nur mit der angedroheten Emschlagung des rechtlichen Weges, bis zur Volljäh¬
rigkeit der unmündigen Prinzen, Anstand zu nehmen, sondern es auch beider bis¬
herigen Verfassung der Grafschaft Henneberg bewenden zu lassen. Mit dieser Bit¬
te vereinigten sie zugleich die Offerte, dem Herzog, als Kuradministrator,von der
Landessteuer eine jährliche Erhöhung seines Administrationsgehaltesvon 10000 si.
zu verwilligen. »)

Die Betrachtung, daß Herzog Friedrich Wilhelm, insoferne er sich, alsVor-
mund, mit seinen Pupillen in einen so intrikaten Rechtshandel hatte einlassen wol¬
len, sich manchem ungleichen Urtheile des Publikums ausgesetzet haben würde, mu-
ste natürlicher Weise auf das Herz eines Fürsten, der auch nur den Schein eines Ei¬
gennutzes von sich entfernen wollte, den stärksten Eindruck machen. Er faßte daher
den rühmlichen Entschluß mit der förmlichen Rechtfertigung seiner Ansprüche vor der
Hand anzustehen und deren Ausführung der Zukunft vorzubehalten. Zu dem Ende
errichtete der Herzog mit Kurfürst Johann Georgen zu Brandenburg, als Mitvor-
inund, am?ten Septemper 159z. über diesen wichtigen Gegenstand einen beson¬
dern Vertrag, dessen Inhalt häuptsächlich dahin gieng: daß

1) es bei der bisher geführten gemeinschaftlichen Administration der Grafschaft
Henneberg fernerhin verbleiben und von deren Einkünften /z Theile dem Kur¬
hause Sachsen, und Theile den beiden Herzogen zu Sachsen Weimar ver¬
folget, jedoch die neue Huldigung ausgesetzet und nur allein die Diener¬
schaft an den Kurfürsten zu Brandenburg, als Mitvormund, durch Handge-
löbniß, mit verwiesen werden sollten.

2) Wegen Empfängniß der Hennebergischen Lehne wurde festgesetzet, daß man
selbige zwar suchen und die Lehnbriefe,gleich den vorhergehenden,ausfertigen
lassen wolle; Es sollte aber diese Belehnung den Ansprüchen beider Herzoge

ganz
erinnert, was ich oben (S. 329.) aus dem und zwei Anwartschaften unter einem Tage
PfannerischcnKUpr. von diesem Punkte an- ausgestellet worden,
gesnhret habe; So ergicbt sich von selbst, S. die Urkunden i» der Sammlung
daß jenes Protocoll ganz richtig abgefaßet zur SachsischenGeschichte.a.a. S.S, 159.

Zweyter Theil. ^ u
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ganz unschädlich seyn, und überhaupt dieser Vergleich nur so lange bestehen, bis
Kurfürst Christian U. zu Sachsen das l8de Jahr seines Alters zurückgeleget ha¬
ben würde, in welchem Fall alsdenn dem Hause Weimar unbenommenbleibe,
wegen der Hauptsache mit dem Kurfürstengütliche Handlungen zu pflegen, oder
selbige, bei deren Entstehung, rechtlich entscheiden zu lassen.

9. In dieser Lage blieb nun die von Sachsen-Weimarin Eontestationgezvge-
ne Hennebergische Erbfolge bis in das Jahr 1601, wo Kurfürst Christian ll.
die Volljährigkeit erlangt hatte und die Regierung seiner Lande übernahm. DaS
Schicksal schien aber gleichsam beschlossen zu haben, die Erörterung dieser wichtigen
Angelegenheiten,durch abwechselndeVormundschaften , nie zur Reife kommen zu
lassen. Denn kaum hatte man Weimarischer Seits diese Sache, vermöge des vor¬
hin gedachten Jnterimvcrgleichsbei dem jungen Kurfürsten in Erinnerung gebracht,
als Herzog Friederich Wilhelm bald darauf (am 7den July 1602.) sein Lebe» en¬
digte, und die weitere Ausführung seiner Ansprüche mit sich ins Grab nahm. Sein
Bruder Johann, welcher sich um die Fortsetzung derselben wenig bekümmert haben
mag, folgte ihm schon im Jahre 1605 in die Ewigkeit nach, und beide Herrn hin¬
terließen unmündige Prinzen, über welche Kurfürst Christian II. die Vormundschaft
übernahm.

Seine vornehmste Sorge war hauptsächlich daraufgerichtet, die, dem Herzog Johann
Wilhelm zuWeimar ertheilten,Expektanz- undLehnbriefe von denJahren 1;72und r 57 z,
welche der verstorbene HerzogFriederichWilhelm in demKurfürstlichenKabinet zu Dres-
den gefunden und mit sich nachWeimar genommen hatte, (S.z z s.)wieder in seineHände
zu bringen und solchergestalt dem Hause Weimar die Mittel zu benehmen, dereinsten seine
Ansprüche auf Hsnneberg gegen Kursachsenverfolgen zu können.-Zu dem Ende schickte
der Kurfürst seinen Rath, Ludewig Wilhelm Mosern, nach Weimar, um den dass,
gen Räthen die vorhin benannten Urkunden abzufordern, mit der Versicherung, daß
er gesonnen sey, mit seinen jungen Vettern, wann sie zu vollen Jahren gekommen
seyn würden, dieser streitigen Sache wegen, einen Vergleich zu treffen. Zwar baten
die Weimarischen Räthe um eine i4tagige Bedenkzeit, um indessen mit der vor-
mundschastlichenRegierung zu Altenburg hierüber, als einer gemeinschaftlichen Ange¬
legenheit, kommuniciren zu können. Aber ein wiederholterBefehldes Kurfürsten mach¬

te

») Beilage «»1». ccc. S, 517.



nach Verlöschung des Hennebergischen Mannsstammes, zz 9
te e6 ihnen zur Pflicht, Gehorsam zu leisten, und jene Urkunden, als die triftigsten
Beweismittel der Wcimarischen Prätension, ohne weitern Verzug auszuaittworten«

Von der Zeit an gerieth die fernere Betreibung dieser Sache ganz ins Stecken,
und als vollends der dreißigjährige Krieg zum Ausbruch kam, bei welchem Herzog
Johann Ernst zu Sachsen-Weimar,unglüklicher Weise, die Parchei der Böhmen er¬
griff, und sich dadurch dem Hasse des kaiserlichen Hofes und des Kurhauses Sachsen
auösezr«; So legte sich nun mehr als eine Verhinderung im Wege, die bisheri¬
gen Ansprüche auf Henneberg vom Neuen in Bewegung zu bringen. Eher nicht
als im Jahre 1652 traten zwar die Fürstlichen Häuser zu SachsemWeimarund Go-
tha mit dem Herzog Friedrich Wilhelm II. zu Altenburg deshalb in Kommunication;Lej-
«erer stände aber damalen im Begriff, sich mit einer Prinzeßin Kurfürst Johann Georgs I.
zu Sachsen zu vermählen, und diese Familienverbindungmachte es ihm bedenklich,
an einer, seinem Herrn Schwiegervater so unangenehmen Angelegenheit,den min¬
desten Antheil zu nehmen.

Mit desto grösserm Eifer suchten die Herren Herzoge zu Weimar und Gotha
die Ausführung ihrer Gerechtsame an ganz Henneberg zu verfolgen; in welcher Ab¬
sicht der Sachsen-Golhaische Geheimerath und Kanzlar, Georg Frank, über diesen
Gegenstandeine ausführliche Deduclion verfertigen und die Gründe pro - und contra
auseinander setzen mußte. Es wurde hierauf im Jahre 1658 eine Konferenz zu Ek-
senberg veranlasset, woselbst über die Art undWeise,wieman, beieiner so delikaten Sa¬
che, am behutsamsten zu Werke gehen müsse, zwar deliberiret wurde, aber wegen den
getheilten Meinungen, und besonders wegen des ermangelnden Beitritts des Herzogs
zu Altenburg, keine bestimmte Abrede genommen werden konnte. Beide fürstlichen
Hauser zu Sachsen-Weimarund Gotha faßten dahero bei diesen Umständen, und aus
Liebe zum Frieden, den Entschluß, lieber ihre Ansprüche an den Kursächsischen An¬
theil an Hennebcrg aufzugeben, als, durch einen weitaussehendenRechtsstreit, das gute
Vernehmen des ihnen, an Macht und Ansehen ohnehin zu sehr überlegenen,Kurhauses
zu untergraben.

11 .Nach einer 76 Jahre lang geführten Gemeinschaft,erfolgte endlich am 9ten
August 1660 die merkwürdige Havptvercheilung der Grafschaft Hcnneberg. Schleu-
singen, von welcher dem Herzog Moritz zu Sachsen.Zeitz, welchen» sein Vater, Kur-

Uu 2 fürst-

») v.Hellfeldö Leben Herz.JohannEmstSzusS. Weimar. .S. ro6 f,
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fürst Johann Georg!, seinen Antheil an Henneberg vermacht hatte, fünf Zwölf»

theile— und den Fürstlichen Häusern zu Sachsen-Weimar, Altenburg und Gotha,

sieben Zwölstheile zugetheilet wurden. So bekannt auch dieser TheilungSreccßist ;x)

So dürfte es doch manchem meiner Leser nicht ganz unangenehm seyn, wann ich mir,

zur Vollständigkeit der gegenwärtigen Geschichte, die Mühe nehme, den Inhalt des.

selben hier kürzlich anzuführen. Er begreift zusammen XXVll. Artickel, die noch

meistens für die Grundsaulen anzusehen sind, auf welchem die SraatSverhältnisse der

Kur- und Fürstlichen Häuser Sachsen, in Ansehung dieser Lande, noch jetzo beruhen.

I.) Soll die in der Grafschaft Henneberg eingeführte evangelische Religion aufreche

erhalten werden, und kein Theilhaber befugt seyn, hierinne eine Aenderung vor»

zunehmen.

II.) Jeder fürstliche Theil überkommt die Konsistorialia in der ihm zufallenden Lan-

despom'on; daftrne aber etliche Hauplkirchen in dem einen - und deren Filiale in

dem andern Theil gelegen wären, sollte es zwar bei dieser Einrichtung fernerhin

bleiben, jedoch dergestalt, daß die Epifkopat-Jura in dem Filial demjenigen Herrn,

in dessen Gebiet es gelegen, zuständig, und der Pfarrer der Hauptkirche die, we»

gen des FilialS, getroffenen Anordnungen befolgen solle, x)

III.) Wegen des Gymnasiums zu Schleusingen wurde vestgeseßet, daß solches den

sämmtlichen Fürstlichen Theilhabern pro inclivilo verbleiben, dessen Lehrer und

Vorsteher von ihnen gemeinschaftlich gesetzet, und in Ansehung der Visitation, ein

alternircndes Direkotrium beobachtet werden sollte. Zur fernern Unterhaltung die¬

ser hohen Schule, wozu jährlich 1424 fl. 5 gl. z pf. an Gelde, 4 Malter 5 Maas

1 Metze Waitzen, und 107 Malter z Metzen Korn erforderlich waren', wurdet»-

die Nevenüen des Pfandamts Fischberg ausgesetzet, und weil selbige nicht ganz zu¬

länglich

») S. die Urk. vomJ. 1652 in Glafeys te Schleusingen'gelegenen Ortschaften Ei-

Geschichten deöKnr- und Fürstlichen Hauses chenberg, Bischvssroda, Allstädt, Ncuhof,

Sachsen von, I. 175z. S. 1041. Kenlrvda und Vcßra, welche theils Filiale,

«) Er siehet im Glafey a. a. O. S. 108z. theils eingepfarrte Dörfer von Lengftld sind,

f. f. Eben diese Bewandniß hat es auch mit dem

^>) In dieser Verbindung stehet noch ietzo S. Meiningischen Amtsorte Uttendorftwel-

die Muttcrkirche zn Lengftld im Herzog!, cher ein Filial von dem kursächsischen Dorfe
Amte Themar, mit den im kursächsischen Am- Kühndors ist.
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länglich waren, so machte sich jeder Fürstliche Theilhaber verbindlich, den Abgang,
nach dem Verhältniß ihrer Landesportionen, zu ergänzen. Diese Einrichtung dauer¬
te bis in das Jahr 170 -7, wo das Amt Fischberg,wie ich am Schluß dieses
Hauptstücks anführen werde, vom Stifte Fulda abgelöset wurde, weswegen eine
andere Auekunst zur Versorgungdes Gymnasiumsgetroffen werden mußte.

IV.) Das HennebergischeReichs- und Kreievotum blieb ebenfalls in Gemeinschaft
und zwar in der Maaße, daß ieder fürstliche Interessentdie dazu erforderlichen Ko-
sten, nach dem Verhältnisse seines Landesantheils, beitragen, auch das Direktorium
unter ihnen alternircn sollte. 2) Eben so wurde auch

V.) die Einrichtungder KammergerichtSzielerin Gemeinschaft behalten, dahingegen
nahm man

VI. VII. und VIII.) wegen der Reichs- und Kreisanlagensowohl, als in Ansehung
des, zur Unterhaltung des Kriegörathö im Fränkischen Kreise, erforderlichen Bei¬
trags, die Abrede, daß dergleichen Onera nach den HennebergischenLandesstcuern
reparliret und von jedem Theilhaber ein proportionirlicheöQuantum entrichtet,«^)
auch die Hennebergischen Lanvesschulden,nach eben diesem Steuerfuß, übernommen
werden sollten.

Uu z.! ZX) Zu

-) Wegen der Alternation der Henneberg» bisher beobachtet worden, jedoch mit dem
Schlcustngischen Rcichstagssiimmen,wurde Unterschied, daß das, dem Hause Gotha und
m spätern Zeiten, (am dtcn August 1706) Altenburg zuständige, Reichsvotum, vcrmö»
zwischcn Sachseu-Naumburg und den Fürst- ge des Recesscs vom rodenApril 1702, von
lichen Häusern zu.Sachsen -Weimar, Eise- Sachsen Hildburghausen geführet wird. Es
nach und Gotha, ein besonderer Vergleich ge- ist daher ganz irrig, wenn Herr von Römerin
tr offen und darinne ein Zeitraum von 12 Iah- seinem, 1787 herausgegebenen, Staatsrechte
rcn festgesetzet, dergestalt, daß die ersten vier des KurfürstenrhumöSachsen Th. I.S. 288»
Jahre, das Sitz- und Stimmrechr von Sach- §. z. behauptet, daß der Kurfürst ein Jahr
sen - Nanmbnrg, die folgenden vier Jahre von und die übrigen Fürstlichen Theilhaber an
Sachstn-Gorha, wegen des 1672 ererbten Hcnncberg vier Jahre lang das Hennebers
altenburgischcnAntheils an Henncbcrg,— gischc Reichsvotnmführten,
fodann 2 Jahre von S Weimar und Eise- ») Bei der Fundamentakmatrikelvom Jahs
nach, und die lezten ?. Jahre von S. Gotha, re 152, war das Haus Henncbcrg-Schlcu-
alS ursprünglichen Theilhaber an Henncberg, singen mit y zu Rost und 24 zu Fuß zu einem
behauptet und mit dieser Abwechselung kcn- Römermonate oder mit 204 st. in Ansatz ge-
timmet werde» sollte, Dieser Turnus ist auch komme», und weil »ach Verlöschungdieses

grässi-
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IX.) Zu Beförderung des gemeinen Handels und Wandels, gaben die fürstlichen In¬

teressenten einander die wechselseitigen Versicherungen, daß die in ihren Landeöcheilen

befindlichen Zölle weder erhöhet noch dergleichen vonNeuem anleget, nächsivemauch

X.) die allgemeine Sicherheit der Straßen, mit vereinigten Kräften, beabsichtiget und

zu dem Ende die Verfolgung der Missethäter durch die gesamnuen Hennebergischeu

Lande statt finden sollte, ohne daß dadurch der Bothmäßigkeit des einen oder des

andern Landesherrn pcäjudiciret werde.

XI.) Kek-

gräflichen Stammes, dessen Lande an die
Kur - und Fürstlichen Hauser Sachsen und

Hessen übergiengen, auch verschiedene Gü¬
ter dem Stifte Würzburg zu Theil wurden,

so mußten natürlicher Weise diese Interessen¬

ten die darauf ruhende Oblasten Verhältniß-

mäßig übernehmen.
Vermöge eines im Jahre 1584 zwischen

Sachsen und Hessen errichtete» Vertrags,

(Beilage Num .LcxLIX .S. zrz) übernahm

LezUres, wegen des Anfalls der Herrschaft

Schmalkalden und der Vogtei Herrnbrei-
tungcn, 1 zu Roß und z zu Fuß, oder 24 fl.

an Geld und gelangte zugleich zum Sitz-und

Stimmrccht bei den Frankischen Reichs-und

Kreistagen. (S- Mosers Staatsrecht Th, zo.

p. >(,4.) Hingegen wurde dem Stifte Würz¬

burg, in Ansehung derjenigen Hennebergi¬

scheu Besitzungen , welche dasselbe 158b, un¬
ter andern durch die Mciningische Auswechsc-

lnng bekommen hatte,! zu Roß und l zu Fuß
von demSchlcusingischen Matrirularanschlag

znqclheitet: mithin behielte daS Kur-und

Fürstliche Haus Sachsen von demSchlcusin¬

gischen Qnanto noch 7 zuRoß nnd so zuFuß.
Ungleich verwickelter war die Auseinan¬

dersetzung der Hcnneberg - Römhiloischen

Reichsanlagen, welche zwar anfänglich

(1521) ebenfalls in y zu Rost und 24ZuFuß

bestanden, nachher aber (1545) auf ü zu

Roß und 20 zu Fuß vermindert, zu einem

Aammerziel aber mit 50 fl. in Ansatz ge¬

brach, wurden. Von dieser Herrschaft" wa¬

ren, nach Absterben Graf Albrechts von Hcn--

ln berg Römhild, nur die Aemter Kühndorf,

Hallcnberg, die halbe Cent Benshauscn und

die Kellerei Bchrungcn an die Schlcusingi-

sche Linie übergegangen, die übrigen Aem¬

ter , und zwar Romhild, Lichtenberg und
Münnerstadt kamen an die Grafen von

Mansfeld, welche die zwei Erster» 1555 dem

Fürstlichen Ernestinischen Hause Sachsen,

Münnerstadt aber dem Sttste Würzburg

käuflich überließen (S. dcu lstenTH. S.408.
f.) Da ein jeder dieser Theilhaber ver¬

bunden war, wegen der Heimcberg-Römhil-

dischcn Anlagen, einen proportionirlichen Bei¬

trag zu leisten, so verglichen sie sich deswe¬

gen am ryden Jun. 1594, auf dem Reichs¬
tag zu RegenSburg dergestalt, daß

1) Bischof Julius zu Würzburg, wegen dcS
halben Amtes Münnerstadt und andern

Hennebergischen Glichen,, 1 zu Roß und

2 zu Fuß zu einen: Kammerziel aber 6 fl.37 kr.

2) Das Kur - und Fürstliche Haus Sachsen,
wegen der von Graf Albrechten ererbten

Aemter, 2 zuRoß und 8 Zu Fuß, inglei¬

chen 18 fl- 27 kr. zu einem Kammerziel —
nnd

z) die Herzoge Johann Casimir nnd Johann

Ernst zu Koburg, als Jmchaber der Aem¬
ter
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X! ) Keiner von den Fürstlichen Theilhabern soll gestatten, daß in seiner Landesportkon

»veder eine neue Schenke zu nahe und innerhalb einer Stunde von derGrenze des
andern Fürstlichen Interessenten angeleget, noch das Vier aus einem Amte in das
andere geführt, noch weniger aber neue Rohrschmiedenoder Bohrmühlen, zum Nach¬
theil des, der Stadt Suhl deshalb zusiehenden,luris prokibenär erbauet wer¬
den. Weil auch

Xll.) Die Einkünfte der Aemter Schleusingen und Kühndorf meistens in der Holzung
bestehen , so sollte die Stadt Suhl verbunden seyn ihr nöthiges Holz, nach einem
vestgesezten Preis, zu nehmen; wie denn auch denjenigen Aemtern, die Mangel
an Brennholz leiden, ob sie gleich einem andern Herrn durchs Loos zufallen würden,
dergleichen Holzbedürfnisse um den ncmlichen Preis überlassen werden sollte, ö)

XIII.) Das

ter Römhild und Lichtenöcrg, z zu Roß

und 10 zu Fuß, wie auch 25 fl. zum Kam-
mcrziel zu übernehmen sich verbindlich

machten, vipl. 6. 6. Regcnsburg den iy.
lull. 1554. in kilcken Lommenr. lie xorrio-
ne mscric. <lom. 8,xon. p.

Nach diesen zweimaligen Vertheilungcn

des Hcnneberg-Schleusingischcn Matrikular-

anschlag bestand also die eigentliche Ouota,

die daö gestimmte Haus Sachsen zu leisten

hatte, in 9 zu Roß und 28 zu Fuß, oder

nach der Usualmatrikel in 220 fl. zu einem

Rbmcrmonat. Auf dem Reichstage zu Re-

gensburg wurde diescSumme, imJahrc 1678,
auf Ansuchen der Fürstlichen Theilhaber um

4 moderirt,(S- Pachners Samml. der R.Ab-
schiedc Th. it. S. ibo. und 164.) mithin

blieben 14h fl. 40 kr. welche zwar imJah-

re 1701, bei Annchmung des numeri ro»

lunili, abe malen bis auf 139 fl. vermin¬

dert; aber im Jahre 1720 wieder bis ans

141 fl. erhöhet wurden. Hiervon trägt t nun

daö Kurhaus Sachsen, wegen seines Henne¬

bergischen Antheils, 48 fl. 535 kr. die noch

übrigen 97 fl. 6ßkr. werden von den Fürst!.
Sächsischen Theilhabern an der Grafschaft

Henncberg dergestalt berichtiget, daß von

Eachscn-Mciningcn, wegen der im Besitz ha¬

benden Aemter, - - 57 fl. 29 kr 2^pf,
vonSachscn-Hildburghau-

sen, wegen Bcrungen -

von S. GothaundKvburg,
wegen Themar - -

und von S. Gvlha alleine,
wegen Mchlis - -

von S. Weimar, wcgenJl-
menau undKaltennord-

heim

zu einem Rbmcrmonat, entrichtet werden.

(S. den deöhalbigcn Rcccß, «l. ch Iclla St.
Blasn, den i7den May 1721. m rikcben
Lommenr. p. uz)

ö) Besage des im Jahr i6gi projectirtm
Hennebergischen Erlauterungsrccesseö kam

die Klafter Holz mir auf 6 gl. zu stehen,

um welchen Preis dasselbe, aus den Schleu-

singischen Waldungen, den benachbartenAem-
ter» überlassen werden sollte.

2fl. Z5 kr. Z pf.

14fl. 29kr. ipf.

— 46 kr. 3 Pf.

- - - - 2ofl. ZZkr. —'
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XIII.) Das Floßregal auf der Schleußt und Werra wurde sämmtlichen Theilhabern

zum gemeinschaftlichenGebrauch vorbehalten, dahingegen man
XI V.) wegen Benutzung derJagden für nöthig fand, jedemAmte seinen Be zirk zuzuthei¬

len, und obgleich selbige hie und da das Territoriumeines andern fürstlichen Theil¬
habers berühren mögten, so soll doch keiner den andern an der Ausübung derglei¬
chen Jagden behindern, c)

XV.) Die Centgerichtsverbindung,in welcher bisher verschiedene Aemter mit einan¬
der gestanden hatten, wurde ganz aufgehoben, dergestalt, daß kein Unterthanaus
einem Amte in das Cenrgericht des andern Amtes ßstirel werden soll.

XVI.) Die Verweisungeines Maleßcanten aus dem lande eines fürstlichen Theils,
sollte sich auch mit auf das Territorium des andern fürstlichen Theilhabers erstrecken
und die Urphede darnach eingerichtet werden; dahingegen die Lvocariones und
KemiMones der Unterthanenaus einem Territorio in das andere nicht gestattet
werden sollte. Gleichwie nun

XVII.) die gemeinschaftliche Landesvertheidigung, wozu man bisher das SchloßMaß-
feld gebraucher und mit Mannschaft besetzet Hatte, aufgehoben,und selbiges dem¬
jenigen Herrn, dem es durchs Loos zufallen würde, ganz überlasten wurde; Ais»
traf man hingegen

XVIII.) wegen des alten Schjostes zu Meiningen die Einrichtung, daß darinne das
gemeinschaftlicheHennebergischeArchiv aufbehalten, solches mit 4 Schlössern ver¬
wahret und jedem Theilhaber ein Schlüssel zugestellet werden sollte.

XIX) Alle und jede Reichs - und Kraisangelegenheiten sowohl, als die noch anhän¬
gigen Rechtshändelsollten auf gemeinschaftlicheKosten geführec werden, und ein

Theil

zu S. Altenburg einen Nebenreceß vom 6ten
Juuy i6bt>, in welchem die Jagdgrenze die-
ftr Waldungen rcguiiret und dabei nicht al¬
lein die NaumburgischenJagdgerechtsame
sondern auch die, dem Hause Altenburg dar¬
inne zuständige. Territorial-und Juris-
dictions - Gerechtsame sehr pünktlich bestimmt
wurden.

-H

Von der Art waren die, dem Amte
Schleustngenzugetheilten, Jagden in dem
Adel. Langischen (jctzo wcebachischen) und
Hansteimschen auch Obcrstadtcr und Grnber
G m-mde-Gehölz, welches im Amte The-
mar und folgl« im damalig Altenburg. Ter¬
ritorio gelegen war. Dieser Umstand ver¬
anlaßte zwischen Herzog Moritzen zu S.
Naumburg und Herzog Friedrich Wilhelmen
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Theil dem andern, wegen der ihm zugetheilten Aemtern und Intraden, die Evi«
etion zu leisten verbunden seyn.

XX) Das Leibgeleit soll jeder Herr in seinen Landeötheil ausüben und keiner seine
Grenze Überschreiren. Daferne auch

XXI) zwischen sämmtlichen fürstlichen Interessenten sich dereinsten, wegen der Hen-
nebergistbenLande, einige Mißverständnisse ereignen würden, so sollten die streitigen
Punkte für einer AuStregalinstanz verhandelt und rechtlich entschieden werden.

XXII.) In Ansehung der Bergwerkevereinigte man sich dahin, daß sowohl die jetzi¬
gen als künftigen Bergwerke, welcheGold, Silber, Kupfer, Zinn und Blei führen,
ingleichen auch die Saljwerke in Gemeinschaft bleiben und der Anbau auf gesamte
Kosten bestritten, Eisen und andere qerinqeMineralienaber einem fürstlichenjTheil-
haber in seiner Landesporlion,zum alleinigen Genuß überlassen werden sollten.

XX! II.) Zur Herstellung der verfallenen herrschaftlichen Gebäude zu Themar, Bch-
rungen und Kaltennordheim, wurden zoos fl. aus der gestimmtenHennebergischen
Kammer, und 15 Schock Bauholz ausgesetzet.

XXl-V ) In Ansehung der HennebergischenAktivlehne errichtete Herzog Moritz mit
den übrigen fürstlichen Häusern einen Nebcnreceß, von welchem ich im folgenden
H. zu reden Gelegenheit nehmen werde. Soviel hiernächst den

XXVsten u. XX VIsten Artikel bttrift, so enthalten selbige theils dieBerechnung der Kam»
merschulden, theils die Vercheilung der auf den herrschaftlichen Kammergüthern be¬
findlich gewesenen Inventarienstücke, weswegen verschiedenes abgereder wurde, wel¬
ches aber nicht erheblich genug ist, um es hier weiter anzuführen. Von ungleich
grösserer Wichtigkeit ist der

XXVliste Artickel, welcher sich eiaentlich mit der Ländertheilung beschäftiget. Von
Seiten Herzog Moritzens zu S.Naumburg geschahe zuförderst die Aeußerung, daß
ihm zwar, vermöge der, demKurfürstAugust 157z erlheiltenAnwa1tscho.fr, die
Halste der Grafschaft Henneberg gebühre, und daß er den andern Herrn
J tteressenten solchenfalls nur den i2ten Theil davon zu verarmn verbunden
sey; er wolleaber dennoch diesem Vorzug entsagen, und sich übeihaupr mir Thei¬
len begnügen lassen. Bereits im Jahre 1659 hatte man über die zu verlhei ende
Zwcvrer Theil. -- Henne-
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HennebergischenAemter und Güter, aus zwölfjährigen Rechnungen, Erbbüchern
und andern dahin gehörigen Nachrichten, die nöthigen Anschlage gefertiget, nach
welchen die sämmtlichen Kammereinkünfteauf ein Jahr in 41016 fi. 6 gr. 7 ^
Heller bestanden, exclusive 1328 st.5 gr. ^ Heller , wegen des Amtes Fischberg,
welches zur Unterhaltungdes Gymnasiumszu Schleusingen ausgesetzet war. Von
diesen Jntraden kamen nun aufS. Naumburg zu Theilen 1 7090 st. 2 gr. 6 Pf.

Heller,— aufSachsen Altenburg, zu Theil: 1196z st. rgr. l i Pf./z Hel«

ler, und endlich auf S. Weimar und Gotha zu Th. eine gleichmäsigeSum«
12

me, deren jede unter die fürstlichen Interessentensolgendergestalt vertheilet wurde:

I.) Herzog Moritz bekam zu ^Theile:
Amt und Stadt Schleusingen, 2 7746 st. 10 gr. 9 Pf. Heller.
Amt und Schloß Kühndorf,

nebst dem Kloster Rora, 2313z — 7 — 8 — 1/? ——
Amt Benshaußen, 2 1624— z — 5 — 1 ^ ——
Amt Suhla, — — — 2 4Z77 — 7 — 7 —
Kloster Veßra,— — — 2 482— iz— 9—1^

17364 st. 3 gr. 4 Pf. M Hell.

Bei diesem Theil ergab sich eine Uebermasse von 274 st. 9 Pf. rU Heller, welche
dem Hause Weimar, wie ich in der Folge anführen werde, durch Abtretung deS
halben Dorfs Mehlis und des Orts Uttendorf vergütet wurde.^

?!
ZI.) Herzog Friedrich Wilhelm zu Altenburg bekam zu-2^. Theil12

Stadt und Amt Themar, 2 2544 st. iz gr. 7 Pf. r^ Heller.
Stadt und Amt Meiningen, 3 2491^. 19 gr. 4 Pf. i^z Heller»
A-nt und Schloß Maßfeld, 2 5950 st. 16 gr« 4 Pf. /^Heller»!

, Kellerei Gehrungen, >— — 2 1116 st. 3 gr. 9 Pf. 1Z Heller.
Den Hof zu Milz, 154 st. 6 gr. 1 Pf. iz'g Heller.
DasKammerguthHenneberg, 2 zigfi. izgr. ioP f.

12576st. izgr. - Pf. A Hell. S .Alten«
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S.Altenburg hatte also, bu ch dieseLandesportion,ebenfalls61 zfl. i igr. sPs.AZHel.
zuviel bekommen, und überließ desweaen dem S.Weimar- und GothaischenTheil,
in einem am ztenDec. 1660 errichteten Particularreceß, die beiden Dörfer Herpf
und Stepfershausen zur Entschädigung, ri)

M.) Die beiden Herzoge, Wilhelm zu S. Weimar und Ernst zu S. Gocha, erhiel¬
ten ebenfalls zu Theil12

Amt und Stadt Ilmenau, 2 2678 fl. 1 gt. 8 Pf. ß Heller.
Amt und Stadt Wasungen, 2 28Z6 — 2 — 4 — i-
Amt Sand, -- — — 2 1065 — 2 — 1 —

q.
Amt Kaltennordheim, — 2 2242 — 12 — 8 — UZ
Amt Frauenbreitungen, — 2 2250 — II I! — ^
DieUebermasse von den S.

NaumburgischenTheil,—2 274 — — 9 ^ 1»? —
DeSgl. von S. Altenburg, 2 61z — l I 2 — 49

1196z si. i gr. 11 Pf. Heller.

Zum Schluß wurden einem jeden fürstlichen Theilhaberdie ihm zugefallenenAem¬
ter und Ortschaften mit der Landeshoheit und allen damit verknüpften Rechten ein¬geräumet, die Unterthanen ihrer gemeinschaftlichen Pflicht entlasten und damit an
ihrem künftigen Landesherrn verwiesen, e)

12. An dem nehmlichen Tag, wo die Hennebergische Landestheilung, durch die
bisher bemerkten Punkte, erörtert wurde, kam noch ein anderer Receß, zwischen mehr¬
gedachten fürstlichen Interessenten, zu Stande, welcher nicht nur die vier assecurirten
Aemter, Weida, Ziegenrück, Arnshaugk und Sachsenburg, sondern auch die Ver-
theilung der, im Hauptlheilungsvertrag (§. 24.) ausgesetzten, Hennebergischen
Aktivlehne zum Gegenstand hatte. /) Was die jeztgedachtenvier Aemter bettist;
so ist schon aus der Sächsischen Geschichte hinlänglich bekannt, daß selbige dem Kur¬
fürst August, zur Schadloshaltung für die, bei der Belagerung der Festung Grim-

Xx 2 menstein
S- die Urkunde in Reinhards Beiträ- bürg, den z. Nov. 1660 in Lünigs R. Arch.

Heu Th. 11. S. 119. ?. si>. Conr. ii S 521 f.
«) S. dieResiguationsnrkimdcn6. 6. Wei- /) Dieser Neceß siehet in Lünigs R» Ars

.war, den 29. Act. 1660 und <l. <j. Alten- chivLxec. conr. U. S. 519.
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menstein, aufgewandten Kriegskosten, durch einem, vom Herzog Johann Wilhelm

im Jahre 1567 ausgestellten, AssecurationSschein unterpfandlich eingeräumet wur¬

den, A) und eben daher den Namen der vier affecurirtcn Aemter, erhielten. So

deutlich auch in der Urkunde das Wiedereinlösungsrecht derselben ausgedruckt war, so

stellte man dennoch, von Seiten des Kurhauses Sachsen, die Behauptung auf, daß,

mit dem Tode des unglücklichen Herzogs, Johann Friedrichs des Mittlern, dasRe-

luitionSrecbt erloschen sey. Im Stande Rechtens hätte man nun zwar mit diesem

Sah nicht auslangen können; indessen wußte Kursachsen demselben noch dadurch ein

Gewicht zu geben, daß man, außer gedachten vier Aemtern, noch eine Summe von

104594 fl. rückstandiger Kriegskosten forderte, die wegen denGrumbachischenHan¬

deln aufgelaufen seyn sollten. Auf diese Art suchte man die fürstlichen Ernestini-

fchen Häuser zu Sachsen zu bewegen, nicht nur ihrem gedachten Einlösungsrechte,

sondern auch allen den Widersprüchen zu entsagen, die sie dem Kurhause, wegen der

Miterbfolge in Henneberg, vormals gemacht hatten. (S. 335.^) Davor leistete Herzog

Morih, mitGenehmigunq des kursächsischenHofes, ft) auf obigenRückstand der Gothai-

schen Kriegskosten Verzicht, und überließ zugleich den Fürstlichen Mittheilhabern an

Hennebergdie, zu dieser Grafschaft gehörigen, in- und ausländischen Lehen-und Ritter¬

güter, jedoch mit der Bestimmung, daß ihm nur die Wenigen, die in seiner LandeS-

portion gelegen waren, und noch sechs auswärtige Lehnschaften, als: das halbe Dorf

Eckardshausen,») acht Güter zu Herieth, ^1 die Höfe zu Memeisdorf/) und Tra-

mersdorf, die Schenkstadt zn Lahma m) und das Dorf Namsthal, vorbehalten blei¬

ben sollten. «)

»z.Da

z) S. die Urk. -l. «Z.Saalfeld, den 8- Jan. Nvthcnhan zu Merzbach zuständig, u. hat die

ZHb? in. kuäolpdi Qork,. <j>pl.Th .ll. S. 124. Eigenschaft eines Söhn - und Töchterlehns.
/>) Die Bestätigung dieses Vertrags erfolg- -n) Der Tramershof bei Heiligersdorfund

te in einer, von Kurfürst Johann Georg ll. die Schcnkstadt zu Lahm, gehören den

zu Sachsen, ausgestellten Urkunde cl. 4. Drcs- Herrn von Lichrenstcin, welche den erstem,

den, den r zden Sept. 1660. als Mann - und Leztcre als Söhn- undTöch-

,) Es gehöret dermalen dem Freiherr« von tcrlchen von Kursachscn empfangen.

Stein zum Alrenstein, als ein Knrsachsisches ») Das DorfRamsthal gehörte ehedcssen
Söhn - und Töchrerlehen. den Herren von Rußwurm, die es aber, ohne

5) Diese acht Güther besitzen die Frciherrn lehnsherrlicheBewilliqung, demStifteWürz-
von Rotenhan zu Reunveinsdorf pro inllivili, bürg verkauften. Auf die vom Lehnhof des-

zu Mannlehcn. halb erhobene Felonicklage wurde zwar auf

ODer Hofzu Memelsdorf ist dem Gr. von dem Heimfalle des Lehns erkannt; aber die
Be-
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l z. Da man übrigens, bei der vorhin erzählten Landertheilung, die gefertigten

Aemteranschläge zum Grunde geleget hatte, und folglich, bei Auswerfung der Portio¬
nen zu fünf Zwölstheilen und respeckive drei und ein halb Zwölftheilen, nicht überall eine
Gleichheit beobachtet werden konnte; So entstand bald bei diesem bald bei jenem Theil
entweder eine Uebermaße,oder ein Mangel an Einkünften und Steuern, welche noch
eine besondere Ausgleichung nöthig machten Von der Art war der Landestheil des
Herzog Moritzens, welcher an Jntraden 274 fl. 9pf. iHzhl- zuviel, — an Landes-
steuern aber 240 st.ögl-z^pf. zu wenig bekommen hatte. 0) In Ansehung der Ueber-

Xx z masse

Bemachtigung desselben konnte nicht vollzo- ») Was die Verthcilnng der Hennebergi¬
gen werden. S. Naumburg trat endlich sein scheu Landcssteuern betrifft, so ist zu bemer.
Recht an einem Herrn von Hcndrich - und ken, daß der gcsammteSteneranschlag, bei
dieser ai^dcn Geh. Rath Artopcum ab, wel- der HauptveNhcilung,in28Z3fl. iogl 2ßpf.
chcr die Sache mit Würzburg dahin verglich, bestanden habe, wovon
daß gedachtes Lehen dem Stifte um 4500 fl. l ..
überlassen seyn sollte. Dahingegen machte S. Naumburg zu ^
stch zwar Artopcuö gegen S. Naumburg an- iz Theil - nZZ st. 53'» 8z pf>
hcischig, von diesem Gelde ein Euch zu acqui- S. Altenburg zu
riren und es dem Herzoge lchnbar zu ma- ^ ^ 5
chen; allein diese Zusage blieb unerfüllt, und - ZaZfl. Zgu
es ist von gedachtem Lchnstück weiter nichts S. Weimar und
übrig blieben, als der darzu gehörige halbe ^ ^ ^ ..g
Zehend zu Lcimbach, welchen dermalen der Gothazu3? ^.Heil828 st.Zgl. ivz^pf,
Freiherr von Truchseß zu Wctzhausen von zugehörig waren und einem jeden fürstl Jnter-
Kursachsen zu Lehen traget. essenteu folgendcrgestaltzugetheilet wurden.

I. Sachsen-Naumburgbekam:
4^5 st» 15 gl« 84 pf. im Amte und Stadt Schleusingenmcl. z fl.

5 gl. 8 pf. schriftsäßiger Steuern,
229— ii-- 64 -im Amte und Stadt Suhla mcl. 8 gl. adel,

Steuern,
185-13^ 11 - im Amte Kühndorf,
t 21 » 18- i-im Amte Benshausen lncl. 54 fl. 5 gl. 75 pf,

adel. und Mehliser Steuern,
82- 7- 11^- im Amte Fischberg,

157- 19- 3i?- Supplementsteuern,welche von S. Menburg
IILZ st. 5gl. aus dem Amte Themar bezahlet wurden.
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»nasse wurde im folgenden Jahre (am 17dm August 1661) zwischen ihm und den

beiden Brüaern Wilhelmen und Ernsten, Herzoaen zu S. Weimar und S. Gotha,

denenobige Summe mangelte, ein neuer Receß errichtet,dem zufolge Morih ihnen

zw?i,zu seinen Aemtern, Kühndorf und Benshausen, gehörige Ortschafren, undzwar die

Henneberqische Hälfte des Dorfs Mehlis mit 184 st. 8 gl 9 pf. 1 hl. und das Dorf Utten-

dorf mit 79 fl. i9gl. 6pf. HZ hl. 5^) erb. und eigenthümlich, sammt der Landeshoheit

abtrat, und zwar dergestalt, daß Uttendorf, als ein Filial von Kühndorf, dem Her¬

zog Ernst zu S. Gotha, was die Episcopaljura betrifft, unterworfen und der Piar-

rer in der Multerkirche zu Kühndorf verbunden seyn soll, die, wegen des Filials, an

ihm

il. S. Altenburg erhielt-

ZQZ fl. 11 gl. 7^ pf. im Amte Themar,

473- 5^ 11^ - im Amte Maßfeld,

272- z- icH - im Amre und Stadt Meininge»,

54 - 8 - 15 in der Kellerei Nehrungen.

iiozfl. zgl. 6^ pf.

Mithin hatte dieser Theil eine Uebermasse GothaischenTheil 117 st. 6gl. gh^pf. mit

von 275 fl. 4 gl. 8 pf. wovon S. Naum- Ueberlassung der Dörfer Herf und Stepfcrö»

bürg 157 fl. 19 gl. pf. aus dem Am- Hausen herausgegeben werden mußten. S.die

te Themar, und dem S. Weimarischen und Urk. in Reinhards Samml. Th« ll. S. 119.)

III. S. Weimar und Gotha bekamen:

142 fl. 19 gl. 8^pf. im Amte und Stadt Ilmenau,

147 - iZ - 7^ - im Amte Kaltennvrdhcim,

16 5 - 15 - 6^ - im Amte Wasungen,

164 - 1 z - 8^ - im Amte Sand,

89-- 18- il^ - im Amte Fraucnbreitungen,

117- 6- 4-^ - Anschuß von S. Altenburg.

828 fl> 3gl.io/z pf.

^ Er stehet in Glafci I. c. S. l 107. u. in des vorhin angeführten RecesseS vomJ. rü6r,

Zünig I. c. S. 189. theils durch Erbauung einer neuen Schenke
5) Beide Posten betragen nur 264 fl. 8 gl. zu Uttendorf, theils durch Ueberlassung Z fl.

IQ?I pf daher zu Erfüllung der ganzen Sum- 14 gl. 1i pf- Erbzins im Dorfe Wezels ver¬
tue die mangelnde u 9 fl- ss4 gl. 11 pf. besage güret.wurden.
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ihm erlassenen Gothaischen Konsistorialverordnunqenzu befolgen. Dahingegen refcrvirte
sich Moritz in beiden Dörfern nicht nur die Lanbsteuern, welche nach den von S. Gorha
geschehenen Bewilligungen und Ausschreiben, in das Amt Kühndorf geliefert werden
sollte, sondern auch die hohe und niedere Jagd in der Uttendorfer Fiurmarkung, wo¬
bei sich aber der Herzog verbindlich machte, jährlich 6 Rehe z Sauen und g Stück
roth Wildpret dem S. Gothaischen Theil nach Wasungen abgehen zu lassen.

So umständlich auch jener Hauptvertrag abgefaßt 'war, so erschöpfte er doch
bei weilen nicht alle Gegenstande, welche bei diesem Theilungöqeschäfte in Frage
kommen konnten. Dieß veranlaßte in der Folge zwischen S. Naumburq und den
Fürstlichen Erncstinischen Häusern Sachsen eine Meng« Streitigkeiten über Landes-
und Jagdgrenzen, JuriSdiction, Matricularanschiagund dergleichen mehr, zu de».
ren Beilegungenbeide fürstlichen Interessenten in den Jahren 167z, 1676, 1678,
»6 «i, und 1 697, zu Konferenz alhandlungen schritten, aber nie zu einervoll¬
kommenen Berichtigungder streitigen Objecte gelangten.

14. Bonden nachherigenBegebenheiten, welche aufdemS.Naumburgischen
Antheil an Henneberg Bezug haben, ist für unsere Geschichte,noch dieses zu bemer¬
ken, daß Herzog Moritz diese Lanw nicl>e mit völliger Hoheit tnne hatte, fondern
daß Letztere, vermöge des väterlichen Testamentsvon I. Z 6; 2, dem Kut Hause Sachsen
zugehörre, ohne dessen Porbewust und Bewilligung der Herzog und sein Sohn
und Nachfolger, Moritz Wilhelm, in wichtigen Landesangelegenheften nichs unter¬
nehmen durften. Erst im I. 1720 erlangte Leztsrer vom Kurfürst Johann Georg
Zli. die Landeshoheit über den Henneberg - Schleusmgischen Antheil mit allen dar¬
aus fließenden Gerechtkamen,gegen Erlegung einer Summe Geldes vom 45000
Thaler, ,) zu hei en Bezahlung der Herzog, mit Bewilligung der Landesstände. der»
Fleischaeciß anlegte. Dsese so theuer e, kauften Hoheitörechte waren dem Lande eben
nicht vortheilhaft: denn, als der He,zo,g r7i8, ohne männlicheErben, starb, so fielen
diese HennebergischenLande dem Hause Kursachsen zwar wieder heim, aber der ein¬
mal eingeführte Fleijchaccw, wurde deswegen nicht aufgehoben, und dauert noch bis
jetzo fort.

»5. Noch

r) Diese Wildpretsabgabe ist uoch jetzo m
V^strvanz, jedoch mit dein Unterschied, daß
Elches dermalen, vermöge eines Particnlar-

Recesses vom Iabre dem Fürstlichen
Hause Meininqen ahgeliefcrr wird^

,) Oixl. ivilxr, «i.ä. den ^4den SeMmbr.
,700,
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»5. Noch bleiben mir die Schicksale derjenigen ^ Theile von der Grafschaft

Henneberg übrig, welche den fürstlichen Häusern zu S.Weimar, Gotha und Al-
tenburg, bei der Landeerheilung, zugefallen waren. Ich schranke mich aber auch
hier nur auf die deshalb nach und nach errichkelen Vertrage und auf die allgemeinen
Landesveränderungen ein, worauf sich diejenigen Antheile an den Hennebergiscken
Landen gründen, welche die jetzo blühenden Sächsischen Häuser dermalen im Be¬
sitz haben.

Zu der S. Weimar- nnd Gothaifchen Landesportionwurden, angeführter
maaßen sS. z47.) zu gerechnet: Die Aemter wasungen, Sand, Frauen-
breitungen, Illmenau und Ralrennordheim. In Ansehung dieses Stamm¬
theils errichteten die damals lebenden Brüder, Herzog Wilhelm zu Weimar und Her¬
zog Ernst zu Gotha, am r yden Aug. 1661, einen Subdivisionsreceß, vermöge des¬
sen dem Ersteren die zween Aemter, Illmenau und Raltennordheim, nebst den
Gehölzen zu lVasungen und Sand, ingleichen die Zilldach, — demHerzog Ernst zu
Gotha aber die Aemter Frauenbreirungen, lVasungen und Sand, mit Aus¬
schluß der zu beiden Letztern gehörigen Waldungen, zugetheilet wm den. Dieser Re-
reß enthält noch viele Punkte, welche die Verhältnisse beider fürstlichen Häuser, so
Viel insonderheit die erwähnten Waldungen betrift, sehr genau bestimmen, wie denn
unter andern auch dieses festgesetzt wurde, daß die, zurErhaltung der, in den Aemtern
Wasungen und Sand befindlichen Herrschaftlichen Gebäuden ic. erforderliche Holz¬
materialien fernerhin, ohne Bezahlung, aus den ZillbacherWaldungen abgege¬
ben — auch den Unterthanendieser zwei Aemter, welche jährlich 7 Tage dem Hau¬
se Weimar zur Jagdfrohne verpflichtetwaren, die nöthlgen Holzbedürfnisse um ei¬
nen bestimmten Preiß überlassen werden sollten, t)

Diese Holtzabqabe gericth aber, um es hier nur beiläufig zu erinnern, feit dem I. r 74 2,
ins Stecken, und es entstand deswegen, zwischen den Häusern S. Weimar und S. Mei-
mngeu, einweitläuftiger Proceß,«) welcher endlich imI. 1787 dahin verglichen wurde,

daß

e) Dieser Reccß stehet in Reinhards Bey- rubro: 8r,ru, csul»e , die Irrungen, welche

trägen zur Frank. Hist. Th .ll. S. 12b. zwischen den Fürstlichen Hausern S. Mei¬
ningen an einem, und S. Weimar und Ci-

«) Man sehe die über diesen Kontrovers, senach am ander» Theil, wegen der Aillda-

zum Vorschein gekommene Deduktion, lui» cher Receß - Höizer, vorgcwalrer, betreffend.
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daß S. Weimar nicht nur die receßmäsigenDeputathölzer, sondern auch jährlich 1525
Klaftern Holz und 762^ Schock Reisig den Unterthanender Aemter Weisungen und
Sand abzugeben versprach. In Ansehung des Rückstandes hingegen machte sich S.
Weimar verbindlich, dem Hause Meiningen 2000, den gedachten Unterchanen aber
6ooo Carl6d*or, als ein EntschadigungSquantum, zu bezahlen.

Mit dem vorhin bemerkten Sachsen-WeimatifchenTheil an Henneberg ereig¬
nete sich zwar nachher in sofern eins Veränderung, daß bei der, in diesem Hause
1672 geschehenen, Landertheilung, das Amt Kaltennordheim dem Herzog Johann
Georg, als Stifter, der S.Eisenachischen Nebenlinie, zußel: Da aber selbige im I.
1741, mit Wilhelm Heinrichen, wieder ausstarb, so wurde gedachtes Amt mitdem
noch jetzo blühenden Hause Weimar chieder vereiniget. Letzteres besitzet auser-
dem, noch das Hennebergische Amt Lichtenberg nebst der Stadt Ostheim ; beides wa¬
ren aber Zubehöre der Henneberg-RvmhildischenLinie, und wurden sck/on im 1.15 5 s,
dem Ernestinischen Hause Sachsen käuflich überlassen, x)

»6. Der S. Gochaische Antheil an Hennebergbestand Anfangs, vermöge
der mit S. Weimar vorgenommenenUnterabtheilung, in den'Aemtern U?a-
sungen, Sand und Frauenbreirungen; es bekam aber derselbe, nach der
im Jahre 1672, durch Friedrich Wilhelms lll. Tode, erfolgten Verlöschungdes Al-
tenburgischetl Hauses einen beträchtlichen Zuwachs, indem Herzog Ernst zu Gotha,
als nächster Agnat, nicht nur den grösten Theil der Altenburgischen Lande sondern

? -
auch die, seit 1660, dazu gehörigen^ Theile an der Grafschaft Henneberg im Be¬
sitz nahm. Durch diesem Anfall erhielte also das HauS Gotha noch die Henneber¬
gischen Aemter und Städte: Themar, Maßfeld, Meiningen, die Kellerei
Verungen, das Kammerguth Henneberg und den Hof zu Milz, wodurch eiu
ziemlicher Theil dieser Grafschaft wieder unter einem Haupte vereiniget wurde.

Nach dem Tode Herzog Ernsts, (1675) behielten Zwar dessen sieben Söhne,
vermöge der von ihm im I. 1672 gemachtenRegimenlSordnung, sämmtliche Es¬
thnischen und Hennebergischen Lande, eine Zeitlang in Gemeinschaft; Allein in den
Jahren und i6zl kam es unter ihnen zu der bekanntenLandessonderling,
wodurch auf einmal sieben Nebenlinien entstanden, die von den Städten: Gotha, Co-

burg,
x) S. den ersten Theil dies. Geschichte S.40?»
Avepm Theil. Ay
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bürg, Meiningen, Römhild, Eisenberg, Hildburghausen und Saalfeld, als den
damaligen Residenzen der abgetheilten Herrn Brüder, den Namen führten. Es würde
überflüstig seyn, alle die Bestandtheile, die ein jeder von diesen sieben Herrn erhalten,
hier namhaft zu machen, und ich bleibe daher nur bei demjenigen stehen, waöEi-
nem und dem Andern, von den Gothaischen Besitzungen an Henneberg, bei dieser
Unterabtheilung, zugefallen ist.

Herzog Heinrich, als der Stifter der RömhildischenNebenlinie, bekam,
neben den Aemtern Römhild und Königsberg,von der Grafschaft Henneberg, das
Amt Themar, dle Kellerei Derunczen und den Hof zu Nlilz. Nachdem er aber
im 1.1710. (den i z. May) ohne Nachkommenstarb; so veranlaßte der Anfall
seiner Herrschaft, zwischen den fürstlichen Häusern S. Gocha, Meiningen und Koburg-
Saalfeld den bekannten Römhildischen Erbfolgestreit, dessen Erzehlung hier ganz ausser
den Grenzen der gegenwärtigen Geschichle^lieget. s) Das Resultat davon war dieses, daß
S. Gotha, vermöge eines kaiserlichen Definitivurthels, dem Hause Koburg - Saal-
feld die erforderliche Ratam an dein Amte Themar (1714) überwiest a) und dem-
selbigen wenig Jahre darauf (den6ten Sept. 1717) die darinne vorbehaltene jandes-
Hoheit vollends einräumte, ä) Der gemeinschaftliche Besitz dieses Amtes wurde erst¬
lich am roden July 1728, durch einem, zwischen beiden Fürstlichen Theilhabern, er¬
richteten Receß dahin reguliret, daß, bei Bestellung der Diener und in Ansehung
der Direktion in Justizsachen, eine bestandige Abwechselungbeobachtet,— die sämmt¬
lichen Kanzleilehne auf die Hälfte vertheilet, die Verleihung der drei adelichen Rilter-
lehne, Mariöfeld, Oberstadt und Henfstadt, ingleichen die publica und Krimi¬
nalsachen gemeinschaftlichbesorget, und endlich die jährlich eingehenden Revenüen,
nebst den davon zu bestreitenden Bürden, in der Maase reparliret werden sollten,
daß davon S. Gotha Theile, S. Koburg - Saalfeld aber ,z Theile, zu erheben
und respektive zu tragen haben, — Was hingegen die Kellerei Vehrunczen
den Hof zu Milz, und die Ehrerischen Lehne betrift; So hatt» Sachsen-Go¬

tha,

«) Von diesen Succeßionsstreitigkeiten
findet sich eine sehr umständliche Abhandlung
in Hrn. Professor Arndö Archiv der S. Ge¬
schichte Th. 1. S. 1. f. f. und in Herrn Geh.
Rath Kruners Beschr, des Fürstenth. Co»
bürg S. 19. f. f.

«) vlpl. ktssc. ll. ä. Friedenstein den 25tcn
May 1714.

ö) S. den deshalbigen Vertrag, im Saals
feldischen ReceßbuchS. 202.

«) Ebendas. S. 207,

/
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tha in dem, am roden April 1702, mit Sachsen-Hildburghausengeschlossenen so¬
genannten jiberationSrccesseSck) schon die vorläufige Abrede genommen, daß dieses
Hauö, nach dem unbeerbten Ableben Herzog Heinrichs zu Römhild, jetztgedachte
HennebergischeStücke erhalten sollte; wie dann auch selbige, als sich dieser Fall er¬
eignete, von dem fürstlichen Hause Hildburghausenin Besitz genommen wurden.
Die übrigen Hennebergischcn Aemter, Gothaischen Antheils, und zwar: Mei.
„ingen, M isifeld, Wasungen, Sand und Lrauenbreitingen, ingleichen
das Kammerguch Hcnnebcrg, kamen in der brüderlichen Theilung vom Jahre
l6gr, an Herzog Bernharden, als Stiftern des noch jetzo blühenden Hauses zn
Sachsen-Meiningen,dem obige Aemter dermalen zugehören.

17. Zum Beschluß will ich noch die Schicksale des Hennebergischen PfandamtesLischberg kürzlich bemerken, welches das Stift Fuida dem Graf Wilhelm von Hcn-
neberg in den Jahren 1455 und 1468, gegen Vorstreckung einer gewissen Summe
Geldes, wiederlößlich eingeräumethatten. (S. 118.) Nach dem Auesterben
des Hennebergischcn Mannöstammes, kündigte nun zwar gedachtes Stift 1584
diese Pfandschaft auf, und deponiere den Pfandschilling beim Stadtrath zu Schwein¬
furt; e) dasKur- und Fürstliche Haus Sachsen wüste es aber dahin zu vermitteln, daß
die Ablösung im Jahre -594, vom Herzog Maximilian zu Oestere'ch, als damali¬
gem Administrator des Stifts, auf z 1 Jahre verlängert und zugleich der Pfandschil¬
ling auf 25000 fl. bestimmt wurde./) Als man nun, von Seiten des Stifts Ful-
da, nach Verlauf dieser EinlosungSfrist, (1625) die Abtretung des Amts Fisch-,
berg verlangte und deswegen mit dem Hause Sachsen in Unterhandlungen trat; So
entstand hierbei die Prajudicialfrage, worinne eigentlich die, den Grafen von Henne¬
berg vormals verpfändeten, Güter bestanden haben? Die Entscheidung dieses Punkts
hatte ihre großen Schwierigkeiten, weil die Pfandbriefe von den Jahren ,455 und
1468, nur im allgemeinen das Schloß Fischberg mit seinem Zubehör nahmhaft mach¬ten, worunter aber das heutige, in 12 Dorssckaften bestehende, Amt um so weniger
begriffen seyn konnte, da die Grafen von Henneberg schon in ältesten Zeiten in die¬
ser Gegend stark begütert waren, und ihre eigenthümlichenBesitzungen mit der Fuldai-

Py 2 schen

«t) Er siehet in der Dcdnction: Kurze -) Müllers G. Annalen S. 188. «- 190.

Darstellung der, über die Koburg - Römhild- /) S- die Urk. von aasten Febr. 1594- m

undEiscnbergische Anfalle, erwachsenen Dift Fabers ^raarScanzlei Tb. 52 W. zzo und

ferenzien in der Beil. Lud ichc. v. in Müllers hist. jurist. Meski- r. ill. x. 45»
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schen Pfandschaft vereiniget hatten. Es kam also darauf an, das Hennebergische

Eigenthum von den verpfändeten Gütern abzusondern, und blos die letztem dem Stifte

abzutreten. Da man sich aber damalen hierüber nicht vereinigen konnte und die deS-

halbigcn Unterhandlungen, durch den dreisigjährigen Krieg, unterbrochen wurden;

So erhielt sich da6 gesammte kur- und fürstliche Haus Sachsen noch viele Jahre

hindurch im gemeinschaftlichen Besitz des gedachten Amtes, dergestalt, daß dessen

Einkünfte, bei der Hennebergischen Landescheilung vom I. 1660, zum Unterhalt

des Gymnasiums zu Schleusingen ausgesetzet, (S. ?4°.) die Landessteuern hinge»

gen dem Herzog Moritz zu Sachsen - Naumburg zugetheilet wurden.

Mit dem Anfange des igden Jahrhunderts brachte endlich Abt Adcl-

bert zu Fulda die Reluition dieses Pfandamtes vom Neuen in Bewegung,

und weil man Sächsischer SeitS, aus den vorhin angeführten Gründen, sich

der Abtretung desselben weigerte; so beschwerte sich der Abt beim Reichshofrath und

würkte gegen die Fürstlichen Pfandinhaber wiederholte Mandate aus, worinne

ihnen die Ueberweisung des AmtS Fischberg an Fulda, dem im Jahre 1594 ge»

schlossenen Vergleich gemäß, aufgegeben wurde. Herzog Moritz Wilhelm zu Sach¬

sen ^Naumburg war der Erste, welcher sich zum Zwecke legte, und seine Theile

an dem Psundanit Fischberg im Jahre 1705, dem Stifte Fulda gegen Empfang

seines verhaltnißmäsigen Antheils an den, in 25000 st. bestehenden, PfandschillingS,

einräumte. Z) Diesem Beispiele folgten nun auch, auf ein vorhergegangenes kai¬

serliches Konklusum vom 2ien August 1706, die Fürstlichen Häuser zu Sachsen Ei-

fenach und Meiningen, welche die übrigen /z Theile von Fischberg im Besitz hatten

und selbige, sammt den Erbhennebergischen Gerechtsamen, am 6ten April 1707.

dem Stifte, gegen Erlegung zoooo st. rheinisch abtraten; Doch muste sich der
Abt

z) S. die Urkunde Kühndorfden26ren
September 1705, in Buderö Leben Herzog
Moritz Wilhelms,Th.l. S Z4l. Die Thei¬
le , welche dem Hause Sachsen -Naumburg
von dem Pfandschilling gebührten, betru¬
gen zwar eigentlich nur 10416 fl 18 Schil¬
linge und 4 Pfennige; Buder versichert aber,
S. Z45, daß die von Fulda dem Herzog be¬
zahlte Summe sich auf 40000 Rrhlr, belau¬

fen haben solle, ohne jedoch von der Ursache
dieser betrachtlichen Ucbcrmaase einen na¬
hen, Aufschluß zu geben.

5) vipi. ll. ll, Eisenach den 6ten
April 1707. Vermöge cineö zwischen Her¬
zog Ernst Ludcwig zu Sachsen-Mciniiigcn
und dem Stifte Fulda das Jahr zuvor (am
zoten Act. 1706.) errichteten Partikular--ver-
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Abt dabei ausdrücklich reversiren, daß er die dasigen Unterthanen in der Aus¬
übung der evangelischen Religion nicht beunruhigen, sondern Kirchen, Schulen und
andere milde Stiftungen in ihrem gegenwärtigen Zustand lassen wolle. »')

Zur Gültigkeit dieser Verhandlung wäre allerdings die agnatische Einwilligung
der übrigen Kur- und Fürstlichen Häuser zu Sachsen erforderlich gewesen. ' Allein
diese erfolgte nicht, vielmehr tan man aus zuverläßigen Nachrichten schließen, daß
besonders die damaligen Herzoge zu Sachsen-Weimar und Gotha, über die an Ful-
da geschehene Ueberlassung des ganzen Amtes Fischberg ziemlich unzufrieden gewe¬
sen, und daß man vielleicht nur eine Gelegenheit abgewartet habe, mit den gerech¬
testen Widersprüchen, gegen jene, wider die Lehn- und I-'ickeicommiksRechte, un¬
ternommene Verauserung desselben, hervorzutreten. Als daher im Jahre
1741, mit dem Tode Herzog Wilhelm Heinrichs, die Sachsen - Eisena¬
chische Linie ausstarb, und dessen Lande dem Hause Sachsen - Weimar, anfielen;
So behauptete der dasige Herzog, Ernst August, die Rechte seiner Erbfolge nach ih¬
rem ganzen Umfange, und lies nicht nur von dem Herzogthum Eisenach, sondern
auch von den darzu gehörigen HennebergischenErbgerechtigkeiten im Amte Fischberg,
welche Herzog Johann Wilhelm, (i 707) ohne S. WeimarischeBewilligung, veräu-
ferl halte, durch dem RegierungsaßessorGökel, Besitz nehmen. Hierüber be¬
schwerte sich Fulda, wie leicht zu denken, beim Reichshofrath, und es entstand zwi¬
schen Sachsen-Weimarund, dem Stifte ein eben so weitläuftiger als verwickelter
MechtSstrelt, weicher unter mancherlei Abwechselungen geführet, zuletzt aber, am
24ten May 1764, durch Vergleich beigeleget und dem Hause Weimar die drei
FischbergischenDörfer, Wiescnthal, Fischbach und Oernshausenmit der Hoheit
und Wildbahn, abgetreten, die übrigen, jenseits des Feldaflusses, gelegenen 9 Ort¬
schaften hingegen dem Stifte Fulda überlassen wurden, ä)

PyZ Da

Vergleichs, versprach der Herzog, es bei gischen Gerechtigkeiten, dem Stifte Fulda

Sachsen - Eiscnach dahin zu vermitteln, daß gegen Erstattung des Pfandschillingö abtre-

man dortiger Seits in die Fuldaische Ablö- ten. vixt. Klß-t. «i 6. Tann den zoten Ort«
sung des Amtes Fischbcrg willige. Dafcrne 1706.

L? WSLÄÄNÄ -) Dl. u>.«a- stch« m -S-.
den müsse, wolle Sachsen - Meiningen sei- " 348«

neu, an dem Pfandamt habenden, Antheil zu t) Heims Hennebergische Chr?». THM

^Theile nebst den streitigen Erbhenneher-5S
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Da man übrigens die Einkünfte des Pfandamts Fischberg, im Theilungsre»

ceß vom Jahre l66o, zu Unterhaltung des gemeinschaftlichen Gymnasiums zu Schleu«
singen bestimmt hatte, und daher, wegen der künftigen Versorgung desselben, eine an¬
dere Einrichtung getroffen werden muste; So nahmen die fürstlichen Hauser zu
Sachsen Naumburg, Meiningen und Eisenach, welche den, in 25000 st. bestandenen,
Fischbergischen Pfandschillingerhoben hatten, im Jahre 1724. die Abrede, daß
jedes derselben seinen davon bekommenen Antheil dem Landschulkastenzu Schleusin¬
gen mit 5 von Hundert verzinnßen sollte. Hieran tragen nun noch jeho

1) Kursachsen von 10416 si. 14 gr. Kapital, 520 si. 17 gr. 6 pf. Zinß, aus der
Steuerkaffe.

2) Sachsen-Meiningen von 1097 fl. ,0 gr. Kapit. 546 si. ,8 gr. 6pf. In«
teresse, aus der Amtsvogtei Nömhild.

z) Sachsen-Eisenachvon 5645 si. zygr.Kapit. 182 si.6gr. 2pf.Zinß, aus
dem Amte Kaltennordheim.

Zweites Hauptstück.
Von dem Uebergange des Hennebcrgischen Amtes, Schmalkalden, des Ge¬

richts Barchftld, der halben Cent Benshausen und der Vogtei
Hcrrnbreitungen, in das fürstliche Haus Hessen.

18.

?^ereits im Jahre i?6o hatte tandgraf Heinrich zu Hessen und die Grafin Elisa-
beth von Henneberg, in Vormundschaft ihrer minderjährigen Söhne, das

Schloß und Amt Schmalkalden, die Vogtei Herrnbreitungen und die halbe Cent
BcnS-

/) Der Anfall dieser Henncbcrgischen Lande bard war mit dieser Begebenheit so wenig be-
an Hessen, und die Verträge, worauf der- kannt, daß er, in seiner Erdbcschreib. von
selbe gegründet gewesen, haben bisher, wenig- Hessen, nicht einmal die Quelle des HeßischcN
stens in öffentlichenSchr>sren, zumTheil noch Succcßionörechtsanzugeben wußte. Denn,
imiuer ein hisiorischeSGebeimnißausgemacht, nach seiner Erzählung, (S- 825.) soll sich das-
und selbst der Heßische Geograph Engel- selbe auf die, Zwilchen den fürstlichen Hau-
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Benshausen, vönBurggrafAlbrechtenzuNürnberg, um4zooofl. erkaufet (S.?8.)
und dadurch den ersten Grund zum gemeinschaftlichenBesitz dieser Länderstückege»
legst. Diese Gemeinschaft bekam in der Folge, durch das Schloß und Gericht Barch,
feld, einen neuen Zuwachs; indem Graf Heinrich XI. (XIII ) von Henncbcrg drei
Theile desselben dem Landgraf Hermann zu Hessen si z8?) um 5200 Pfund Heller
verkaufte, und, wegen des ihm daran noch zuständigen vierten Theils, mit dcmsel-
den zugleich einen Burgfrieden errichtete, nach welchem die Verbindlichkeiten der
beiden Theilhaber«, eine, dem damaligen Zeitalter gemäss, Bestimmung erhielten,

Nach Verlauf eines Jahrhundertsereigneten sich zwischen Hessen und Henne¬
berg, wegen der dem letztern Hause, über das Katzenellenboglsche Schlosi Dornberg
und dessen Zubehör, zuständigen Lehneherrlichkeit,verschiedene Irrungen, welche
im Jahre 1521 den bereits oben sS. 142.9 angeführten wechselseitigenErb¬
folgevertrag veranlaßten,nach dessen Inhalt Graf Wilhelm seinem Lehnrechke mit
dem Beding entsagte, daß, nach Abgang des Heßischen Mannsstammes,dem Hause
Henneberg 15000 fl. bezahlt, oder demselben Dornberg und Gera davor eingeräu»
met,— nach Verlöschung des HennebergischenStammes hingegen, dessen Antheil «n
Stadt und Amt Schmalkaldendem Hause Hessen überlassen werden sollte.

Mit dem unbeerbten Ableben Graf Georg Ernsts trat nun zwar der Fall ein,
wo der vorhin bemerkte SucceßionSvertragin die Erfüllung gehen mußte; Landgraf
Wilhelm zu Hessen dehnte aber seine hierauf veranstaltete Posseßionsergreifungauch
«uf verschiedene andere Ortschaften und Gerechtsame aus, welche, nach dem buch¬
stäblichen Inhalt des erwähnten Recesseö, von seinem Erbfolgerechte ausgeschlossen
waren. Er erklärte nehmlich das ganze Dorf und Gericht Barchfeld, die Lehengüther
juTodenwarc und Virnau, ingleichen die beiden Vikareien zu Benshausenund Virnau,
für Zubeho ungen der Herrschaft Schmalkalden, und aus diesem Grunde nahm er
selbige ebenfalls im Besitz. Von Seiten des Kur - und Fürstlichen Hauses Sachsen

wurde

strn Sachsen-Koburgund den Grafen von fallende Unrichtigkeiten sollte man doch ein-
Hcnneberg 1554 geschlossene Erbverbrüde- mal aus der vaterländischen Geschichte aus-
rnng gründen. Ohne Zweifel hat der Vcr- merzen und solche nicht immer, ohne Prü-
fasser diesen Fehler der ä tcrn Ausgabe der fnng, von einem Buche in das andere über-
Buschingischen Erdbeschreib. Th. z. B. 2. tragen.
S.2551, abgeborger. Aber dergleichen auf- Beilage n -m. cxi.iv. S. 177.
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wurde diesen Anmaßungen, durch zweckdienliche Protestatoinen, auf das standhaft
teste widersprochen, und im Jahre 1584 eine Konferenz zu Salzungen veranlasset,
woselbst die Sächsischen und Heßischen Kommissarien bemühet waren, diese Irrun¬
gen in Güte zu heben. Wegen Barchfeld berief sich Hessen hauptsachlich darauf,
daß Landgraf Hermann bereits im Jahre r?87 drei Theile davon kauflich erworben,
und, nach dem Zeugnisse eines deshalb errichteten Burgfriedens, diesen Ort mit
Henneberg in Gemeinschaft besessen habe, wodurch selbiger dem Amte Schmal-
kalden einverleibet worden, und folgsam, als ein Zubehör desselben, vermöge
des SucceßisnSverlragSvom Jahre 15 21, an Hessen mit übergehen müsse. Die¬
ser Punkt blieb jedoch damalen zur weitern Erörterung ausgesetzet,und erstlich im
Jahre 1619, bei Gelegenheit des, .zwischen Sachsen und Hessen, wegen Umtauschung
der Aemter Hallenberg und Benshausen, errichteten Vertrags, wurde daöDorfund
Gericht Barchfeld, mit Ausnahme des darinne gelegenen Schernstädter Hofs, dem
Hause Hessen überlassen.

In Ansehung der zwistigen Lehnsherrlichkeitüber die zwei Rittergüter zu Vkr-
nau und Todenwart,traf man die Auskunft, daß einem jeden fürstlichen Theilha¬
ber die Hälfte daran zuständig seyn, und in dieser Maase den adelichen Besitzern von
ihnen verliehen werden sollte. Nächst dem wurden die beiden Vikareien zu Bens¬
hausen und Virnau, nebst dem PatronatSrechk zu Barchfeld und Steinbach, dem
Landgrafen zu Hessen eingeräumet; da hingegen Lezterer die nehmlichen Gerechtsame,
welche ihm, vermöge eines Vertrags vom Jahre 1527,in den Hennebergischen
Ortschaften, Suhla, Schwärzn und Christes zuständig waren, dem Hause Sachsen
überließ. — Da übrigens Hessen, durch den nunmehrigen Besitz der Herrschaft
Schmalkalden einen beträchtlichen Antheil vor Hennebergerlangt hatte; so war
auch nichts, billiger, als daß dieses fürstliche Haus von den, auf dieser Graf¬
schaft ruhenden, Reichsbürden einen verhältnismäßigen Beitrag übernahm, zu wel¬
chem Ende man sich Heßischer Seits verbindlich machte, zu dem Henneberg - Schleu-
singischen Matrikularanschlag,einen Mann zuRoß und dreiMann zu Fuß zu stellen,
oder, welches einerlei ist, zu jedem Römermonate 24 fl. zu bezahlen. 0)

19. Eine

-») Beilage Num. ccxd. G. Z45. ») Beilage dlum. ccxcix. S. 510.
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19. Eine ganz andere Bewandtnis hat es mit derVotzrei Herrl'.breiruiicze'n,

a llwo das Haus Hessen, vermöge des imJahre 1498 geschlossenen Vergleichs, NUI die

Ausübung der Kriminaljurisdiktion mit den Grafen von Henneberg in Gemeinschaft

Hatte, dahingegen den Leztern die Schuß- und Vogtcirechte ganz alleine zugehörten. v)

Da in dem Kasimirianischen Erbvertrag vom Jahre 1521 nur blos von dem Amte

Schmalkaldsn die Rede ist und derselbe aufHerrnbreitungen gar keine Beziehung hat;

so konnte zwar Hessen von diesem Bezirk weiter nichts, als die vorher imBesiß gehabte

halbe Centgerichtsbarkeit verlangen; die andere Halste hingegen hatte, nebst der gan¬

zen Vogtei, an das Kur - und Fürstliche Haus Sachsen übergehen müssen. Allein

die Grafen von Henneberg trugen diese Vogteirechte mit dem darzu gehörigen Gütern

von dem Stifte HerSfeld zu Lehen, (S, 27z.) und die Landgrafen von Hessen hatten schon

in vorigen Zelten die Vorsichtgebraucht, von dem dortigen AbtWilhelm deshalb nicht

mir eineLehnsanmai cschast, sondern auch die kaiserliche Bestätigung derselben auSzuwür-

ken. (S. 205.) Dieser Umstand gab Gelegenheit, daß die beidenHäuier zu Sachsen

undHessen, noch vor demAuögange desHennebergischen Stammes, wegen Berichtigung

der HerSfeldischcn Lehnstücke, in Unterhandlungen traten, und am z i stcn August

158? den merkwürdigen Vergleich zu Stande brachten, wodurch die Vogtei Henm-

brcitungen, samt allen dazu gehörigen Dörfern, jedoch mit Ausnahme der außer ih¬

rem Bezirk gelegenen Gütern und Lehnschaften, dem Hause Hessen überlassen wurde.

20. Zuleßt erinnere ich noch, was ich im Zusammenhange der bisher erzählten

Begebenheiten nicht Anschieben konnte, daß von dem fürstlichen Hause Hessen, nach

dem Aussterben der Hennebergischen Grafen, auch derjenige Antheil an der Cent

BmShausen im Besitz genommen wurde, welchen eö mit Henneberg bisher in Ge¬

meinschaft inne gehabt hatte. Dieses Centgericht hatte zwar ursprünglich einen in-

tegrirenden Theil der Grafschaft Henneberg ausgemacht, dergestalt, daß die eine Halste

der Römhildischen, und die andere der Schleusingischen Linie zugehörig war. Als

aber im Jahre 1347 die sogenannte neue Herrschaft von Henneberg getrennet und

derGrafin Jutta, Heinrichs VII. (XI! ) hinterlassenen Witwe, zugetheilet wurde;

So bekam Leztere unter andern auch die Halste von Bcnehausen, und vererbte solche,

riebst der Herrschaft Schmalkalden, auf ihre Tochter Sophia, Burggraf Albrechts

zu Nürnberg Gemahlin, welche diese Landerstücke, im Jahre izßo, den beiden

Hausern, Hessen und Henneberg, verkaufte, s S. 7 8.) Ein jedes derselben hatte

/>) Beilage n»m. ccxxiv. S- ZO2.

7) Beilage llum, LLXLVI. S. 497.

Zweier Theil.

als»

S. den istcn Th- dies. Gesch. S. iZ5-

Zz
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also von der Cent Benshausen den vierten Theil imBesitz, bis endlich im Jahre 1549,
nach Aussterben des Henneberq-NömhildischenStammes, die dahin gehörige an¬
dere Halste dieses Ccntgerichts den Grasen von Henneberg-Schleusingen, als näch¬
sten Agnaten, erblich zufiel, (S. 166.^) welche von nun an drei Theile davon im
Besitz hatten.

Da, nach dem Zeugnisse der kaiserlichen Lehenbriefe,die Cent Benshauseu
einen, von dem Amte Schmalkaldenganz abgesonderten, Gerichtsbezirk ausmachte;
So läßt sich um so weniger erklaren, mit welchem Rechte das fürstliche HauS
Hessen, unter Beziehung auf den mit Henneberg errichteten Erbfolge, eceß vom Jahre
1521, auf dem Anfall des ursprünglichen HennebergischenQuarts an Benshausen
Anspruch gemacht habe. Jener Vertrag hatte blos das Amt Schmalkalden zum
Gegenstande, und bis jetzo ist auch nicht die mindeste Spur zu entdecken gewesen, wor¬
aus man eine Verbindungdes besagten CentgerichtS mitSchmalka den wahrscheinlich
machen könnte; vielmehr erhellet aus einer Urkunde vom Jahre 1405 , das Bens¬
hausen seine eigenen Centgrafen und Schöppen hatte, welche die hohe Gerichtsbar¬
keit, im Namen der fürstlichen Theilhaber, auszuüben pflegten. H

Unterdessen nahm man, von Seiten des Kur - und Fürstlichen Hauses Sach¬
sen, bei der zu Salzungen am l zden April 1 58Z gehaltenen Konferenz, für richtig
an, daß derjenige 4te Theil an Benshausen, welchen Henneberg-Schleusingen,
seit 1560, im Besitz gehabt, als ein Zubehör des Amtes Schmalkalden,derein-
sten an das Fürstliche Haus Hessen übergehen müsse; /) daher auch Lezteres, nach
Georg Ernsts Tode, diesen Antheil ohne Widerspruch im Besitz nahm; dahingegen
die andere Hälfte, welche vormalen der Henneberg - Römhildischen Linie zugehöret
hatte, dem Hause Sachsen zufiel.

Von

>-) Beilage CLXiii. S. 201. ,,Fall, von des Amtes Schmalkaldeir
In dem Konfercnzprotokoll vom 15dm ,,wegen, an Hessen fallen würde, an

April izZz geschahe unter andern von den „Sachsen abtreten wollte." Dem Anschein
Sächsischen Deputieren, wegen der vonHes- nach stände man also Sächsischer Scirs in
scn prätcndirten Hcrsfcldischen Lehne, der dem Wahn, daß die Cent Benshausen,- vcr-
Vorschlag: „daß man diesem Fürstlichen möge dcS Kasimirianischen Vertrags vom

Hause die Vogtci Burgbreitungen überlas- Jahre 1521, nebst dem Amte Schmalkal-
sen wolle, wann selbiges seinen jetzigen gten den, an Hessen übergehen müsse, wovon man

. Theil an Benshausensowohl, als den andern sich doch schwerlichmit Grunde wird über-
„4tcn Theil, der, auf demHeimebergischen zeugen können.
//
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Von der Zeit an besaßen nun beide fürstlichen Theile gedachtes Ccntgericht in

ungetheilter Gemeinschaft, bis endlich im Jahre 1619, der bekannte PermutationS.

vertrag zu Stande kam, dem zu Folge Hessen die halbe Cent Benshausen nebst den

dahin gehörigen Ortschaften, Virnau, Albrechts und Ebertöhausen dem Hause Sach,

sen abtrat und zugleich demselben die Cenrbcsugnisse über die Ortschaften Suhla, Hein-

richö, MehliS, Schwärzn, Wichtshausen, Ditzhausen, Mebendorf, Schwallungen,

Christes, Niederschmalkalden und MökerS einräumte. Davor überließ man Säch¬

sischer Seils dem Hause Hessen nicht nur das Hennebergische Amt Hallenberg mit den

darinne gelegenen Dörfern, Ober-und Untersteinbach, HergeS und Bernbach, nebst

den, zum Hallenbergischen Centgcricht geschlagene, Ortschaften, Näherstille, Ober-

und Unterschönau und Stillspringen, sondern man entsagte auch zugleich den bisheri¬

gen An. und Zusprüchen, welche man an dem Dorfe und Gericht Barchfeld gemacht

hatte. «)

Solchergestalt kam also das fürstliche! Haus Hessen zum Besiß der heutigen Herr¬

schaft Schmalkalden, welche, im Ganzen genommen, einen beträchtlichen Landstrich

ausmachet und die Aemter und Gerichte, Schmalkalden, Hallenberg, Herrnbreitun-

gen, Barchfeld und Broderoda in sich fasset. Die spätern Schiksale dieser Lande ge¬

hören in die Heßische Geschichte.

Drittes Hauptstück.
Von dem Anfall einiger Hennebergischen Ortschaften und Güter an das

Stift Würzburg.
2t.

^ ^"ter den vielen, theils erloschenen, theils noch jetzo blühenden gräflichen Häusern in

Franken, ist wohl keines, welches die Vergrösserungöbegierde der Bischöffe zu

Würzburg mehr befriedigen mußte, als Henneberg. - Man erstaunet, wenn man alle

die gräflichen Bcsszung-n zusammenstellet, welche diese geistlichen Herren im mitt¬

lern Zeitalter, durch Kaufund durch Lehnsverbindungen, sowohl von derRöm.

Z z 2. hilder

«) Von diesem Umtauschvertrag findet in Heims Hennebergischen Chronik Th-.ill.

sich ein, wiewohl sehr fehlerhafter, Abdruck S. 44- f- f.
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hiider als Schleusinger tinic nach und nach erworben haben, und welche im Gewissen

den dritten Theil der heutigen Scistslande ausmachen. Schon in ältern Zeiren, hat¬

te das Stift Würzburg issc Hennebergischen Schlösser und Aemter, Bodcnlaubcn,

Kissingen, Ebenhauscn, Münnerstadt, Aschach, Mellerstadt, Königehosen, Sülz-

feld, Rodenstein, Wildberg, Skeinach, Maienberg, und noch viele einzelne Güter

und Gefalle an sich gebracht,, und zulezt, als das grafliche Haus Henneberg vollends

ausstarb, bekam Würzburg von dessen Landen einen neuen Zuwachs.

DieseAcguisition gründete sich theilsauf dieLehnöverhältnisse, worum? die Gra¬

fen mit Würzburg standen, theils aus den Umtamchvemag, welchen Wilhelm VI.

(VII.) im Jahre > 542 mit dasigen Bischof Konrad errichtet halte. (S. 158.) Nach

dem Zeugnisse der Lehenbriefe, trug das HauS Henneberg das Schloß Ursprüngen,

ein Sechslheil Zehend zu Forst, das halbe Cenlgericht zu Uftarksteinach, das Dorf

Sülzfcld, die halbe Vogcei zu (Ddervolkach, und das N?arsch>allamt mit allen

Zugehörungen vom gedachten Stifte zu Mannlehen x), und weil Lezcereö dem mit

Henneberg erbvcrbrüderten Hause Sachsen die gesuchte eventuelle Beleihunq verwei¬

gert hatte, so fielen alle diese Lehnstücke, nach Georg Ernsts Tode, dem Stifte, als

«röfnet, anheim.

. 22. Dies wäre nun zwar, auf Seiten der Hcnnebergischen Erbfolger, noch zu ver¬

schmerzen gewesen ; aber das schlimmste war, daß nun auch das Schloß und Amt

Meinlngen, welches Graf Wilhelm im Jahr 1542 gegen Maienberg ertauschet hat¬

te, nach dem AuSgang dieses gräflichen Stammes, in Gemaßheit des deöhalbigen

NccesseS, wieder an Würzburg zurücksallen sollte, z/) Kurfürst August zu Sachsen,

welcher bei der Minderjährigkeit der Sachsen-Weimarischen Prinzen, die Henneber¬

gischen Succeßionsangelegenheiren für sich und in deren Vormundschaft zu besorgen

harte, erkannte die mancherlei nachtheiligen Folgen, welche dereinsten der Würzbur-

gische Besitz des, mitten in der Grafschaft Henneberg gelegenen, Amts Meiningen nach

sich ziehen würde. Er trat daher, noch bei Lebzeiten Graf Georg Ernsts, mit dem

do tigen Bischof Julius deswegen in Unterhandlung und suchte bei einer am i g.De,

cember 158z, zu Mellerstadt gehaltenen Zusammenkunft, eine abermalige Auswech-

selung dieses Amtes zu bewirken. Die Sache kam aber nicht zu Stande, sondern blieb

bis zu einer anderwenen Konferenz ausgesetzet. 2)
Beide

5) Beilage Nun,, rcxxxill S. Z2y. > ^ .

^) Beilage ccxi.vul. G. 3^, ^ Beilage Num. ccxcvii. S. 503.
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Beide Theile ernannten inzwischen die Pfalzgrafen am Rhein, Wilhelmen und Phi¬

lipp Ludewigen, zu Schiedsrichtern und veranlaßten im Monat Julis 15 84 eine zwr te

Zusammenkunft zu Erfurt, allws,von Seiten der Pfälziftl>en Kommissarien, folgendes

Auskunftsmittel im Vorschlag gebracht wurde: „Daß nehmlich dem kur- und fürst-

„lichen Hause Sachsen da.6 Schloß und Amt Meiningen, in der Eigenschaft eines

„umgehenden Mannlehcns, eingeräumet, solches jedesmal von dem Aeltesten

„der einen oder der andern fürstlichen Linie, durch einem in Franken begüterten von

„Adel, so oft es zu Fall komme, zu Lehen empfangen, nach gänzlicher Erlösickung

„des Säcksischen Stammes aber, dem Stifte heimfallen sollte." In Ansehung

des daiür zu bestimmenden Aequivaleuts schlug man diesen Weg ein, daß

Sachsen nicht nur diejenigen 30000 fl. »velche Würzburg, vermöge des Umtaufch-

komractö vom Jahre 1542, an die Hennebergischen Allodialerben zu zahlen verspro¬

chen hatte, übernehmen, sondern auch noch überdies dem Stifte 60000 fl. an lie¬

genden Grundstücken, Gütern und Mannschaften, und zwar halb mir hoher- und

halb mit vogteilicher Obrigkeit abtreten möchte, a)

Mit diesem Vorschlag, welchen beiderseits Kommissarsen ack rekerencsiam an¬

nahmen, endigte sich diesmal die Konferenzialhandlung, und nun ruhete die Sache

bis in das Jahr 158?, wo man am oyten May zu Schweinfurt eine dritte Zusam¬

menkunft eröfnete. Bischof Julius sahe wohl ein, daß dem Hause Sachsen an der

Vereinigung des Amtes Meiningen m«t der ganzen Herrschaft Henneberg ungemein

viel gelegen war, und um so mehr hielte er sich für berechtiget, dafür ein Aequiva-

lentzu fordern, welches den wahren Werth desselben beinahe doppelt überstieg. Erlie

daher durch seine Kommissarien deklariren, wie ihm zwar besagtes Amt um 200000

fl. nicht feil sey; er wolle aber dennoch dasselbe dem Hause Sachsen, blos aus Ge¬

fälligkeit, und zwar in der Maase überlassen, daß dem Stifte nicht nur die Lehenö-

herrlichkeit darüber zugestanden sondern auch demselben 90000 fl. mit bequem gelegenen

Gütern verglichet und noch überdies diejenigen 30000 fl. welche Würzburg den Hen-

«ebergischen Allodialerben , wegen des Meimngischen Rückfalls zu zahlen habe, von

Sachsen übe- nommen werden möchte. Im ganzen genommen forderte also der Bi»

schof, die bedungene Lehnbarkeitohngerechnet, einen Ersatz von 120000 fl., ob man

gleich, bei dem ersten Umtausch vom Jahre 1541, das Amt Meiningen, Würz-

burgsscher Sens, selbst nicht höher als um 50000 fl. angeschlagen hatte, ä)Zz Z 23. Nach
Beilage N >IM. 5CX <^Vll. 506.

4) Beilage Uuw. LLXuvul. S. 569.
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2z. Nach vielen mühsamen Unterhandlungen brachte es endlich der unermü-

dete Eiter der hohen Vermittlerund der Kursachfischen Kommissariendahin, daß
die vom Bischof Julius geforderte Entschädigungssumme auf 60000 st. gemindert,
die übrigen zween Punkte hingegen demselben, in einem Präliminarreceß vom i vden
Junij i ;85, bis auf hohe Ratifikation, zugestanden wurden, c)

Ehe noch dieses Vergleichsproject zu Stande kam, starb Kurfürst August zu
Sachsen (den utenFebr. 15 86) und überlies die Vollendung der angefangenen Trak¬
taten seinem Sohn und Nachfolger,Kurfürst Christian l. welcher, unter Mitwür-
kung Herzog Friedrich Wilhelms zu Weimar, die letzte Hand an dieses
Werk legte. Zu dem Ende wurde im Monat Julio 15 86 die vierte Konferenz zu
Schleusingenangesetzet, und daselbst nicht nur die MeiningischeAuswechselung vol¬
lends zu Stande gebracht, sondern auch alle übrigen, zwischen Sachsen und Würz¬
burg, in Ansehung der HennebergischenLande, obschwebende Irrungen aus dem Grun¬
de verglichen und beigeleget. Der Inhalt dieses merkwürdigen Recefses, worinn
man die Schweinfurtische Abrede zum Grunde legte, ist in folgenden Punkten begriffen:

1) Daö Stift Würzburg überlaßt dem Kur-und Fürstlichen Hause Sachsen,
die Stadt und das Amt Meiningen, in der Eigenschaft eines Mannlehens, und
zwar mit der Bestimmung,daß ein Herzog zu Sachsen, an welchen dieses Lehen,
bei einer allenfalsiqen Theilung, kommen würde, dasselbe, durch einem in Franken
angesessenen adelichen Rath, nach einem koncertirten Formular, zu Mannlehen em¬
pfangen , nach ganzlicher Erlöschung des Sächsischen Mannsstammesaber gedach¬
tes Amt dem Stifte, als eröfnet, wieder heimfallen sollte; dahingegen machte man
sich Kur- und Fürstlicher Seitö verbindlich

2) Die vom Stift Würzburg den HennebergischenAllodialerben,vermöge des
UmtauschvertraqS vom Jahre 1542, wegen des MeiningischenRückfalls, zu zah¬
lende ZOOOO fi. Abfindung zu übernehmen und noch überdieses demselben 60000 st.
an Dörfern und liegenden Gütern, jeden Gülden Einkünfte zu 2z st. angeschlagen,
abzutreten. Daher

z) vom Hause Sachsen mehr ernanntenStift folgende Hennebergische Ort¬
schaften und Güter, als Hentingen, Hard, Eißenhausen, Grosenbartorf, Wenk.

Heim,

,) Diese Urkunde stehet in den Samml. zur S. Gesch. Th» XI. S» 192»
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heim, Eibstadt, Poppenlauer,Brüx und einige Gefalle in der Stadt Lauringen,
ingleichen die Höfezu OttclmannShaufen und Sambach, und endlich der vierteun¬
streitige Theil der Cent und des Zolls zu Münnerstadt eingeräumet wurden, ei)

Mit der bisher erzehlten Auswechselung des Schlosses und Amtes Meiningen
hiengen auch noch mehrere streitige Punkte zusammen, welche in der nemlichen Ur¬
kunde dahin verglichen wurden; daß das Schloß Hutsberg und das Dorf Jüct sen,
welches beides die Grafen von Henneberg, seit dem Jahre 1411, vom Stifte Würz-
burg, als ein Söhn- und Töchterlehen besessen hatten, (S. 95) nunmehro in eben
der Eigenschaft dem Hause Sachsen verliehen, »echstdem auch die cenlbarl-che Ob¬
rigkeit zu Frankenheim,einem im Amte Kaltennordheim gelegenen Dorfe, dem
Stifte überlassen, Letzteres aber davor seinen Centgerechtsamenzu Stedlinaen und Her¬
mannsfeld sowohl, als über die Wüstung Ottenhausen entsagen und selb ge dem Hause
Sachsen abtreten sollte. Würzburgischer Seits glaubte man auch damalen aus die Einlö¬
sung des, in vorigen Zeiten an die Grafen von Henneberg versetzten, Gerichts FriedelS-
hausen und des 4ten Theils am Schlosse Kühndorf, e) Anspruch machen zu können. Bi¬
schof Julius mag aber wohl die Schwache seiner Gründe von selbst gefühlet haben, weil er
mitZurückgabe der Hennebergischen Einlösungsreverse,auf diese, ohnehin schon langst
verjährtenReluitionsrechteohne einiges Aequivalent,Verzicht leistete. Dahin¬
gegen wurde der Würzburgische Getraidezehend zu O.ueienfeld, welchen die Grafen
von Henneberg, wegen eines vom dasigen Bischof dem Kloster Veßra zugefügte»Scha¬
dens, (1554) verkümmert hatten,/) dem Stifte wieder frei gegeben, und der über
diesem Gegenstand am Kammergerichte anhängige Proceß aufgehoben.

24. In dem zu Schweinfurt, das Jahrzuvor, (1585) errichteten Praliminar-
vergleich, wie auch in einem spätern Receße vom Jahre 1661,^) hatte man, we¬
gen der Würzburglschen Lehensherrlichkeitüber Meiningen, unrer andern festgese¬

tzet,

4) v!pl, ä, -l. Schleufingen den July findet nicht die mindeste Spur, daß Würz-
158Ü. in püuigs R, Arch. ?. 8p. Lonr. I. von bürg in einem Zeitraum von 250 Jahren die
Würzburg S. Z4Z. Einlösungderselben beabsichtiget habe -

-) Schon im Jahre 1297, verpfändete Neu der Pfandschaft des Würzburgischen
Bischof Mangold zu Würzburg das Centgc- Antheils am Schlosse Kühndorf ist bereits
richt zu Friedelshausin dem Graf Bertholt) im iten Th. dies. Gesch S .Z65. noc. ,) ei-
von Hcnncberg, welcher auch nachher den lüge Erläuterung gegeben worden,
dasigen Stifte auf das nervliche Unterpfand /) Weinrichs Kirchen- und Schnlenstaat.
noe. nn brerc Geldsummenvorstreckte. (S. S. ? 12
oben S 46ch Seitdem blieb Hcmicbcrg im O Er st-chet im Journal von und für Fran-
bejmndig.n Besitz dieses Gerichts, und man ken, 1, Band S, 99.
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tzec, daß, beim Anttitt eines neuen Regenten, die dasigen Unterthanen, auch einem

jedesmaligen Bischof zu huldigen, gehalten seyn sollten. Dieser Punkt wurde aber

in der Folge, durch einem zwischen Herzog Bernharden zu S. Meiningen und dem

Stifte Würzburg anderweit errichteten Vertrag dahin abgeändert: „Daß künftig

„von keinem Theil es sey gleich von Seiten Sachsen, als Vasallen, oder an Seiten

„Würzbnrg, als Lehnherrn, die Huldigung allein eingenommen, sondern eö damit

, dergestalt gehalten werden solle, daß, wenn beide Falle zusammenkommen, die

„beiderseitigen Huldigungen coissurchtim und mit einander eingenommen werden

„möchten, also, daßselbige, ohne Unterschied, der Fall begebe sich auf wclcher'Seite

„er wolle, so lange verschoben werde, bis zwei Falle zusammen kommen, wo als»

„dann die Huldigung von keinem Theil gehindert, sondern jedesmalen, binnen Jahr

„und Tag, von der Zeit des Letztverstorbenen gerechnet, ohnfehlbar bewerkstelliget

„werden solle." ü)

Da übrigens die fürstlichen Hauser zu SachsenErnestinischer Linie durch dem Besitz

einiger an das Würzburgische Gebiet angrenzende Aemter, mit dem dortigen Stifte in

mancherlei Verhältnisse kamen; So entstanden, bald auf dieser bald auf jener Seite,

zum öftern mancherlei Irrungen, welche seil i?86, zu vielen Konferenzen, Kom-

swomißen und Verträgen Anlaß gaben, worinne man die streitigen Objecte zu berich¬

tigen suchte. Der Inhalt dieser, theils gedruckten theils ungedruckten Receße, von

d>en Jahren 1599, 1600, 1656, 1670, 1678, 1681, 1684, 168;, 1697, und

1698, sichrenket sich aber meistens auf Grenz- und JurisdietionSirrungen der einzeln

Hennebergischen Aemter ein, und ist zwar für die statistische Beschreibung derselben,

aber nicht für die Geschichte der ganzen Grafschaft so auszeichnend wichtig, daß ich

für nöthig halten sollte, mich hier in eine genaue Anzeige aller dieser Verträge und

ber darauf gegründeten Verhältnisse einzulassen.

Die bisher erzehlten Begebenheiten werden hoffentlich, meinem eingeschränk¬

ten Plane gemäß, hinreichend seyn, die Schicksale der Grafschaft Henneberg, nach

Veckoschunq ihres gräflichen Stammes, nur im Allgemeinen kürzlich erläutert zu

haben. Eine ausführlichere Geschichte der einzeln Hennebergischen Länderstücke, wel¬

che dermalen den Kur- und Fürstlichen Häusern Sachsen und Hessen zugehören, mag

der Ankunft vorbehalten bleiben, und ich erklare daher das gegenwärtige Werk hier¬

mit für geschlossen.

- ch Ebendas. S.zo.
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